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Bericht an den Nationalrat 
----.;.,-".,--~~ 

A.. Vorbeme:;:kuD.ger... 

Die A.1.1gemeül(3 Koclerenz der bternationalen A,rbei t s­

organisation, die arr. 1. Jt;ni 19'17 in Genf zu ihrer 63. Il'agung 

zusaI'l1~el.lget;reten ist, hat unte:o: <.ulcerem die nachstehend an­

geführten internatiO:::le.len Urkunden angenommen: 

~oerei-nkoome~_~.1~8) über den Schutz der Arbeitnehmer 
gegen Berufsgefahren infolge von Luftverunreinigung, 
r.Järm und Vibrationen an den A..'rbei tsplätzen sowie die 

.~1?fe.H:1~w,g i]1T •• J:.'262. bet:reffend den Schutz der .l\rbei t­

nehmer gegen Eerufsgefahran infolge von Luftverunreini­
gung, Lärm und Vibrationen an den Arbeitsplät;zen~ 

Der amtliche deutsche Wortlaut der angeführten inter­
nationalen Urkunden ist in der Anlage beigeschlossen~ 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation 
ist 68mäß Artikel 19 der Verfassung der Internationalen Ar­
beitsorganisation, BG:Bl .. Nr.-223/l949~ verpflichtet, .die von 
der Internationalen A!'bei tskonferenz angenommener.. internatio­

nale!:. UrkundOen den. zuständigen Stellen' im Hinblick auf ihre 

Ver'.-Jirklichüng durch die Gesetzgebung oder durch andere !1aß­
nahmen vorzulegen. In Ents-prechllng dieser Verp·flichtung ha.t der 
Mintsterrat bereits in seiner Sitzung am 3.April 1979 den ihm 
aus den. nachfolgend ang_e~ü.hrten Gründen: lediglich mit dem A.i.'1'trag 

auf Kenntnisnahme, vorgelegten Bericht über die gegenständlichen 

Urkunden zur Ken..1'ltnis genomrnen und aes chlossen, ihn c.C!il Na tional­

rat zur Kenntnisnahme vorzulegen~ Der Bericht konnte jedoeh dem 
I'Tat~~onalrat nicb,t meh.J:" vor Beendtgung der XIV. GP :zugeleitet 
werden. 
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B. Die inter:1ationalen Urkunden 
===--==========-:.:::;::===:==~:;===== 

J?,!3-S !2..~~nk~~ verlangt Maß!lahmen zur Ver!lütun.g "..mit 

Bekämpfung von Be~lfsgefahren infolge von L~ftverunreinigtmg, 

Lärm und Vibrationen an den Arbeitsplätzen sowie zum Schutze 

Ger Arbeitnehmer gegen diese Ge.fahren. Um eine Ratifikation 

zu erleichtern enthält es in sei~ern Teil I Ausnahme=egelungen. 

Für seil:.e Durcb.führung, die Ausarbeitung von. innerstaatli.chen 

Durch~übrungsbestimmungen sowie für deren Überwachung sieht 
es eine enge Zusa.mr.aenarbei t der Regierung m:!. t d~n Yertrete:!'n 
der ..trbeitgeber und der Arpaitnehmer "Vor., Während die Arbeit­
geber für die Einhaltung der vorgeschriebenen ~~nahmen verant­

wortlich zu machen sind, sind die Arbeitnehmer dazu ~~zuhalten, 
die Sich.erhei tsvorschriften zu bea.ch·ten. Den Arbeitnehmern 

oder ihren Vertret~rn ist das Recht einzuräumen, Vorsc~läge 
zu unterbreiten, sOl'iie Auskünfte und ej.ne geeignete .ä.usbi1.dullg 
~'Ur Gewährleistung des Schutzes gege:t die genarmten Berufs-

. gefahren zu erhalten. Gemeinsam mit von den Arbeitgeber- und 
lU~beitnehmerorganisaticnen genannten Sachverständigen sind 
unter Berücksichtigung der neues-cen nationalen und internatio­
nalen Erkenntnisse .. Kriterien für die Bestim:uul?-g der Gefahren 

a~fzustellen unä in regelmäßigen Äbständen zu überprüfen und 
allenfalls zu ergänzen. Durch technische ulld ergänzende organi­
satorische Maßnahmen sind die Arbeitsplätze soweit möglich 
von den genan..uten Gefahren freizuhalten. Ist dies nicht voll 
möglich, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine geeignete · 
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen und instand 
Z1J halten .. Der Gesundheitszustan.d gefährdeter Arbeitnehmer ist in 

geeigneten Zeitabständen .für diese kosteni'rei zu Über1tJ8Chell. Sollte 
eine '",eitere Beschä.ftigung eines gefährdeten Arbeitnehmers aus 
medizinischen Gründen D.icht ratsam sein, sind geeignete Maßnahmen 
~zu ergreifen, um dem betroffenen ·Arbel.tnehmer eine andere geei.gnete 
Beschäftigung zuzuweisen oder um zumindest sein Einkommen sicherzu-: 
stellen .. Bei der Durchtührt;ng des Übereinkommens diirfcn jedoch 

dem Arbeitneh.aler auf Grund der nationalen Gesetzgebung auf 
dem Gebiet der Sozialen Sicherheit oder der Sozialversicherung 

zustehende Recrrre ~icht beeinträchtigt werden~ Der zustär.äigen 
Stelle ist die Verwendung von Verfahre~~ ~toffen und Ausrüstungen, 
die die genannten Gefährdungen mit sich bringen 1 anzuzeigen und 
karL.'1 von ihr unter bestimnten Bedingungen genehmigt oder ver-
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botan werden .. tJber die in Rede stehende:t Eerufsgefahren und 
über die vorhancene.u Mittel zu ih::-er Verhütung und Bf)kämpfung 
so,-v-ie zum Schutz der Arbei tn,ehmer vor ih!len sind alle beteiligten 
Personen entsprechend zu unterrichten. Forschungeti auf dem 
Gebiet der Verhütung und Bekämpfung dieser Gefahren sind den 
ir~erstaatlichen Verhältnissen und ~ittel gemäß zu fördern. Der 

Arbei tgeber hat unter besti.l1'.JIlten Voraussetzungen einen Sa.chver­
ständig~n zu bestellen. oder einen geeigneten betriebsfreflden 

Dienst heranzuziehen, der sich mit der Verhütung und BekämpfuIJ.g 

der Gefahren zu beschäftigen hat. Schließlich hat jeder Rati-, 
fikant die z~r Durchführung des ~oereinkommens erforderlichen 

Maßn.ahmen, einschließlich geeigneter .Z'Nangsmaßnahmen, durch die 

innerstaatliche Geset.zgebung ode.r-· andere den .. innerstaa:tlichen Ge-·. - --- .- .- --_. . 
pflogenbei ten "en:ts:Q.rec~~l?-de -Methoden.. zu . treffeD.:. .so.wie_ geeignete 
Überwachungsdiensto _mit de~-L~erwachung der Durchführung des 

troereinkommel1s ._zu beauf-:;:ragen oder sich. :von der Ausübung einer 

solchen zu vergevlissern. 

D~-:-.EI;m .. ~lu~, die eine · Anwendung seiner Bestimmungen . . 
und jener des uoereiDkommens auf möglichst alle Wirtschafts-
zweige sowie auch a.uf die selbständig Erwerbstätigen vorsieht, 
enthält; ins Einzelne gehende Vorschläge über Verhütungs- und 
Schu'tzmaßnahmen, über die überwachung des Gesundheitszustandes 

.derA1."bei·t;nehmer, über die Ausbildung, Aufklärung und. Forschung 
sOl~i~ tiber Durchfüh.!"'ungs::na.ßna.hmen .. 

c. Rechtslage und Folgerungen 
=~==:======================== 

Von den befragten ZentralstelIen des Bundes hat der 

überwiegende Teil erklärt, vom Wirkungsbereich des u~erein­
kOffiQens nicht berührt zu sein bzw. gegen dessen Ratifikation 
keine Eedenk~n Ztl haben. Das Bl..ludesministerium für Finanzen 
hingegen hat sich gegen eine Ratifikation des Übereir~ommens 
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ausgesprochen, da es befürchtet, daß in mittelbarer Folge sich 
sowohl für die \.Jirtschaft als auch für den Bund im Ra-1Jllen der 
Bundesbetriebe erhebliche finanzielle Belastungen ergeben 
\'liir-den. 

Die Interessenvertretungen der. Arbeitgeber haben sich 
gegen eine Ratifikation des Übereinkommens im gegenwärtigen 
Zeitpunkt ausgesprochen, da einige Bestimmungen des Uberein­
kommens in bezug auf Vibrationen in Österreich nicht erfüllt 
sind, wenngleich derzeit von einem Fachausschuß der Ar"oei t­
ne~merschutzkommission der Entwurf einer Allgemeinen Arbeit­
nehmerschutzverordnung beraten wird, durch den die 4rbeitsbe~ 
di.r.gungen in den Betrieben unter Berücksichtigung der neuesten 
med~~inischen und ergonomischen Erkenntnisse geregelt werden 
sollen .. 

Die Interessenvertretungen dar Arbeitnehmer hingegen sind 
der Auffassung, daß die Normen des gegenständlichen Überein­
kommens durch die österreichische Rechtsordnung erfüll·t sind 
und treten vorbehaltslos für eine Ratifikation des Überein­
kommens durch Österreich ein. 

In den vorliegenden Äußerungen der Ämter der Landesregie~ 
rungen werden zum überNiegenden Teil keine Bedenken gegen d.ie 
Ratifikation des Übereinkommens angemeldet, bzw. erklärt, daß 
die Forderungen des ÜbereinkoIIlIllens im wesentlichen erfüllt 
sind. Lediglich die Ämter der Burgenländischen sowie der Ober­
österreichischen Landesregierung haben darauf verwiesen, daß 
die in Artikel 11 vorgesehene periodische uoerwachung nicht 
gegeben ist. 

Eine Gegenüberstellu~g der Forderungen des Übereinkommens 
und der Vorschläge der Empfehlung mit den einschlägigen öster­
reichischen Vorschriften hat folgendes ergeben: 

5 
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di~ Gr~ndlage fijr die ErfUllung bzw. entsprechende Regelungen 

irr. Sill.!lc de s lYbere inkoffiinens bildende .Arbe i tnehm,=rschutzge se G z, 

}3GB1 .. Nr~23L1./1972, !1ich~ arffillt, da dieses Ges3tz niclft f1ir-

8.1.;a 'lirtschafts::,·;eige gilt. Im Hi.nblick auf ds.s Fehlen ent­

SpI'E.Chell:.1er ge:-setzlicb.er RC§jelul1gen müßte von der i.D. Absat~.2 

d:"~ ~~ s Art ikels vorge sehenen All s:lahmemö glichl:cei t, ne.rJ.lich nach 

Lnhörung dGI' Verbäads der Arbei tg8ber und der Arbeitnehmer be-

s ti:n:n.1.te Hirtscba.ftszrtieige 'f;om Gel tl1ng:3bereich C8S Ubereinkomr.:1ens 

r:.l1sschlieGen zu kö.n.neu, Gebrau~h ge!:l3cht '.'J9rden.~ 

Zu der in A~i~~_.? des tJoereinl<:omBe.as festgelegten r,,'ahl­

:21öglic)ü:ei :;, di{~ in dem lYbereinkor:L"'1en vorgesehenen Verp.:flich­

t:.n:gen nach Anhörun.g der AI'bei tgeber-· m~.d d-:I' Arbe i tnehn:.erver­

bände Sesondert i::l ho z"Jg a~.lf Lu ftveruIlrr:: ini gtJug, Lärm oder 

Vibrationen üoerneh.. .. 'ne.u zu können, ist festzt.:stellen, daß hLc..­

sichtlich der Gefahrenart Vibrationen in den Bsterreichischeu 

Rechtsvorschriften Regelurrgen ·und, Grenzw(~rte fehlen, da zur 

20 i t für so lehe Rege lungen noch nieht genü.g:::nde E:.t:,i'ahrungen 

vorliege!].. 

A::.''C ::.~~.L2 des übe!'e inkomrneus eIlthäl t Df::f ini ticHlen der 
GA.f ~bTellarten Lui'tvC7:'UnrEünigur.g, L3.rra und Vi.bra tionen. 

Die Fcrderung d\3S Artikel~~_ Absatz 1, Honach die inner­

stdatliche Gesetzgebung ':o::,'z'Jschrei.oen hat, daß Maßllab..men 

Berufs;:;;efab::-en 

S{)'v:i::; Z'JI:. Sehu t z der Arbe i tneb:.ler gegen di_e se Ge f ajren zu 
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Drß'reifen sind, ist erfüllt. - Gemäß § 2 des Arbeitneb.mer­
schutzgesetzes um:fa-ßt die Vorsorge für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehn.cr alle Haßnahmen, die der 
Verhütu:lg von beruflich bedingten 'J:a..fälle.TJ. und Erkrankungen der 
J~beitnehmer dienen oder sich sonst aus den durch die Berufs­
ausübung bedingten hygienischen Erfordernissen ergeben. Ent­
sprech_er!de I1aßnah.mEHl sind nach ~:08 . 2 dieser Besti:mm.ung zu treffen .. 

Die in Ab~atz~ dieses Artikels vorgesehene Durchführung der 
vorgeschriebenen Maßnahmen durch Erlaß technischer Normen, 
Sammlungen praktischer Richtlinien oder in anderer geeigneter 
Fo~ können nach § 24 des Arbeitnehmerschutzgesetzes im Ver­
ordnungswege oder naah '§ '27 dieses Gesetzes im Einzelfall ge­
troffen werden. 

AUr:h di~ in ~ikef-2 des Übereinkommens geforderte Zu­
sa~enarbeit , der zuständiger.. Stelle mit den Vertretern der 

, Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bei der Durchführung des 
Ubi-)rein...~om.mcns, der Ausarbeitung von innerstaatlichen Durch·· 

fÜhrungsbe ntimmungen sO"lie deren. ttberwachung ist erfüllt - In 
bezug auf die Absätze M1 und ,.g dieses Artikels ist festzustellen ., 

daß den Interessen'7ertretungen der Arbei tgeber und der Axbei t-· 
nehmer Gelegenhei t geboten wird im Rahmet!. des Begutachtungs·-

,, -verfahre,!lszu Gesetz es- und Verorc.nungsentwÜJ:.'fen Stellung zu 
nahmen .. Ferne::- ist gemäß § 25 Abs.J. des Arbeitnehmerschutzge-

' setzes die Arbaitnehmerschutzkommission zur Beratung und Begut­

aC!:ltung in grundsätzlichen Angelegenheiten des Schutzes des 

Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkei-c der Arbeitnehmer 
berufen. Dieser beim Bundesministerium ftir sozfale Verwaltung 
e~richteten Kommissio~ gehören als Mitglieder auch je zwei Ver­
treter' der Interessenorganisationen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer an. 

Gemäß § 2 Abs.5 des Arbeitsiuspektionsgesetzes 1974 , BGBl. 

N:'4143, hat die Arbeitsinspektion bei Durchführung ihrer Auf-
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g'3.Den a'-.lf die Zus::milenarbei.+; mit c'e:t gesetzlic.b.en Interessen·­

ye:rt:l'etungen d~r Arbei tgeber uud der Arbeitnehmer 3eclacht· zu 

neholcn. Zu d:'esera. Zweck haben di~ .A.:coei tsin.spektora-:e 2.uch in 

;jeceu BUD.desla.nd miI:de.stens zweimal jährlich irr .Angeleg8.n.hai ten 

ih:r.f!S Aufgaoenbereicb..es Aussprachen mit den Tnteresser.."'re::-tre­

tu::.ger. cer J....rb:3i tge b{~r und der A..rt(~i tuehDler e.bzuhal teIl.. Eiedur.ch 

1rii:r..'d G.er Forderung de.s Absatzes ~ des Artikels 5 entsprochen. 

Zu Ab_~~~_des Artikels 5 zu sagen, daß nach § 3 
des Arbeitsinspektionsgesetzes 197L~~ 3GB1.Nr.14-3, der A.l"beit­

gebel" oder sein Bevcllnäch.tigter den. Arbei tsinspektcr bei den. 

Antshandl.!lngen .. inLBetrie b ·b.eglei ten kann~ Auf Verlang~Il des 

L....rt)(~i tsillsp€~kto!'s sind sie hiezu verpflichtet ~ Fe!'ue:r hat der 

Arbe:' tsinspektor die Sicherheit S"lertrauens-personen sowie den 

Le:L tel' des sicherh~;i tstechJJ.ischen und des betriebsärztlichen 

Dienstes cder deren Stellvertreter in dem du:t'ch deren Tätigkeit 

gebotenen Urlfang UJ:ld die ~Orga.ne de::: Elstriebsvertrei;ULlSen den 

Besichtigun.gen beizuziehen" In besor.c.s!'8Il ]'ä11011 hat eine Ver­

stä.ndig~.Jng de s Arbei tgebers adel" de ssen. Bevollmä:chtigten zu 

unte!'tl'3iben, welllJ. dadurch nach Ansicht des .A.J."beitsinspektors 

die Wirksam.l~ei t der A.mtshandlung bceintl"ächtigt 'werden könnte .. 

De!I:.lg:~.ikr::12 des uoereinkoJ1lJ'r.e!ls, de:::- in. s€!ine:n. Absatz ). 

die Verantwortung für dir;; Einhaltung der vorgeschriebenen 

r~ö.Enahmen dem Arbei tg.eber 3uferl(;)gt 1JIld in .:.~'t2.~tz.-S. für die 

Dur~hführu!:g dieser Maßnahmen. eine ZUSarL!m811arbeit säm.tlicher 
, 

AIbe:.1;glJber fordert, die gleichzeitig an derselben Arbeits­

stätte Arbeiten verrichten - bei s.u:fl~echter 'I.Teran.twortllug des 

einzel!leu A.rbeitgebers für seine Arbei tneh:m.er - ist Re~hn'Jng 

getragen .. - Auf Grunö § 13 Abs"l des Al"beitr...ahmerschutzgesetzes 

~.ln":.;er diese Bes Jci1lU'Jur..gen fallende A.rbe1.tgeber -ve"!:·-

pflichtet 1 auf seine Kosten die nach diesem Gesetz notwendigen 
i":~\3:r.<l~len zu tre': f an. In Fällen, In denen si.ch z· .. Je i oder n:ehrere 
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Arbeitgeb~r an der gJ.eichen A.rbeitsstelle gleichzeitig be­
täti.gen" hat jeder Al.'beitgeber gemäß Abs.2 des genanr:..ten 

Paragraphen da.für zu sorgen, öaß sich die v~n ihm getroffenen 

Naßnahmen zum Schutze seiner Arbei tne'hmer für die P . .rbei tnehmer 

anderer Arbeitgeber nicht nachteilig auswirken~ Die einzelnen 

ATbe~ tgeber haben ferner dafür Sorge- zu tragen, daß solche 

Schutzmaßna~€:r: koordini~~ :I't werdp.n. 

Nach Ar.!ikel 7 AbSr.:!tz 1 des 1Jbereinko!Dlaens sin.d die 

.Al:oeitnehmer dazu anz;.!halten, dia zur -Verhütung und Bekämpfung 

der gegenständlichen Berufsgetahren sowie die zum Sch~tz vor 
- . 

diesen Gefahren erlas~enel:l Sicherhe.i.tsvcrschriften zu beachten. 
Gemäß Absatz 2 ist den A=beitneh~ern oder ihren Vertreter~ _._---..._.".--
das Recht einzuräumen, Vorschläge zu untGrbreite~ sowie Aus­
kün.fte und eine Ausbildung zur Gewäh:rleü.,tung des Schutzes 

gegen die in Red~ ste;hend,en Eerufsgefahren zu erhal te.n. - Gemäß 
§ 2.9 Abs ... 1 des Aroei tn~hm.e1:schU1:zgesetzes sirtd die A.rbei tnehmer 

verpflichtet, die zum Schutz ihres Lebens und der Gesuncheit 
gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden sowie sich entsprechend 

den ÄIlordn.ungen zu ve~hal ten bzw. die im Zusammenhang damit 

erteil ten Wei.sunger. zu befolgen .. Dariiber hinaus hat sich der 
Arbei tnehmer so zu verhaltell, daß im Betrieb eine Gefe.hrdung des 

IJebens und der Gesundhei'C der Beschäftigten soweit als möglich 

vermieden ',vi:r.:d. Ferr.er hat der Arbeitnehmer alls Einrichtungen 
und Vorrichtungen, die zum Schutz des Lebens und der ~esundheit 
der Axbej.tnehmer im Betrieb zu errichten oder vom Betrieb bei­
zu:.;tellen sind,. den Erfordernissen des Schutzz'.-Jeckes entsprechen.d 

zu benützen und pfleglich zu behandeln. Die im Absat z 2.des 

uoereinkomrJ.ens geforderten Bafugnisse der .A.rbeitnehmerschaft 
we~den durch die §§ 89, 90 und 91 des Arbeitsverfassungsgesetzes , 
BGBJ . • Nr.22/1974 , gewährleistet. Weiters dürfen gemäß § 6 Abs.4 
des Arbeitneh~erschutzg~setzes zu Arbeiten, die mit einer be­
sonderen G(;"~fahr fü:!' die damit Beschäftigten oder für andere 
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Arbeit~ehmer ve=bunden sind, nur solche Arbeitnehmer herange­
zcgen 'w~rden, die die erforderliche körperliche und geistige 
Eignung so ~lie die vom Standpunkt des Arbei tnehmerscnutzes not­
-;'leudigen .Fachkenntnisse und Berufserfahrungen für eine sichere 
Durchführung äieser Arbeiten besitzen. Soweit Arbeitnehmer über 
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen n9ch nicht ver­
fügen, dürfen sie zu derartigen Arbeiten erst nach entsprechen­
der T]nte:c~ieisung herangezogen ~erden. Er:forderlichenfalls 
müssen die Unterweisungen qer Arbeitnehmer, insbesondere nach 
Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einea Unfall geführt 
hätten, wiederholt werden. Den Forderungen des Artikels 7 wird 

~ 

d'ezmrac·h i'!l Österreich ·entsprochen •. 

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 des tJDere i nkornmens hat die zu-__ ~ T 

ständige Stelle Kriterien für die Bestimmung der Gefab~"eIl durch 

Luftve:cul1reinigung, Lärm und Vibrationen und gegebenenfalls 
an Hand dieser K.ri terien Expositiollsgrenzwerte fe ,stzusetzen. 

Hiebei sind n.ach Absatz' 2 die Gutachten der von den A.rbei tge-- . 

bern und A~~~beitllehmern genannten Sachverständigen zu beachten 
und gemäß A~~tz ~ die neuesten nationalen und internationalen 
Erkenntnisse zu berücksichtigeIlo Ferner sind die Kl'i terien 
und Rxpositicnsgrenzwerte in regelmäßigen Abständen zu über­
prüfen, w.obei der sich aus der .gleichzei tigen Einwirkung 

mehrerer schädlicher Faktoren ergebenden Erhöhung der Berufs­
gefahren Rechnung zu tragen ist. - Hinsichtlich der Kriterien 
.für die Bestimmung der Gefahren durch Luftverunreinigungen 
am Arbeitsplatz weist das Bundesministerium für soziale Ver­
wal-tung, Zentral-Arbeitsinspektorat, seit fast zwanzig Jahren 

die A:!'beitsi.n.spektorate im Erlaßtl'/ege an, die jeweils geltende, 

jährlich neu von der Kommission zur Prüfung gesundheitsschäd­
licher Arbeitsstoffe der Deutschen Forsohungsgemeinschaft heraus­
gegebene rlA.K-'l'lerte-Liste zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
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in..fo l ge gesundc.eitsschädlichcr Einwirkungen yon Arbeitsstoffen 
anzuwenden; diese Lis~e wird auch in den P~tlichen ~achrichtell 
der Bundesmi~isterien für soz i ale Verwaltung sowie für Gesund-
hei t-~ und Umweltschutz verlautbart •. A.nläßl ich ihrer Plenar-
sitzu~g im ' Närz 1978 hat die Arbeitnehmerschutzkomrnission 
einen Fachausschuß eing~setzt, in dem die internationale Ent­
iiicklung auf dem Ge'ciete der zulässigen Arbeitsplatzko.nzentrationsn 

kritisch verfolgt und n6tigenfalls beraten werden soll, bei 

welchen Stoffen audere als die deutsc~en Werte zur Anwendung 
em?fohlen werden sollen. Das, EunuesIli.D.isterium für soziale Ver­
waltung kann zu den Beratungen in diesem Ausschuß auch 
von den 'Verbä.nden · cte~ Arbeitgeber und der Arbeitnehmer' namhaft 
gerr.achte Sacr.:vers"'cändigs beizj.ehen .. Hinsichtlich Exposi tions­
gr.'enZ\ierte betreffend Lärm l~erden die vom österreichischen 
Arbei ~sring im' Lärmbekämpfung erarbeiteten Richtlinien ange­
Ti/endet., In .dieser ll.!'beitsgeme.i..nschaft sind ebenfalls Vertreter 
der Arbcitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen tätig. In der 
Verordnung übe:c die gesulldhei tliche Eignun,g von Arbeitnehmern 
für bestimmte Täc:"gkeiten., BGB1.Nr,39/1973, ist ein Schallpegel­
wert festgelegt, bei dessen uoerschreitul'lg die Arbeitnehmer 

. . 

besonderen ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen oind. 

Während also die Forderungen deS Artikels 8 hinsichtlich der 
G.ei'ah:t:'enart.en Lu.f.tyerunreinigllng und Lärm ge\'lährleistet sind, 
ist dies .. wie bereits bei Artikel 2 erwährlt - für die Beruf s­

gefahr Vibrationen nicht der Fall~ 

Die im Artikel 9 des Übereinkormnens geforderte Freihaltung 

der Arbeitsplätze YOn Gefahren der crei genannten Arten ent­
weder durch technische !1aßnahmen oder durch ergäJJ.zende organi­
satorische Maßnruunen kann durch die in den ' §§ 5 und 6 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes enthaltenen Grundsätze als erfüllt 
angesehen werden. - Nach diesen Bestimmungen müssen Betriebs­
einrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen und Betriebs­

mittel so au~gebildet sein und so verwendet werden, daß ein 
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mBglichst wirksamer Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
A:.cbe.:!_-i;nob:ner erreicht i.;ird; dies gilt siru:.gemäß auch für die 

Gestaltung der Arbeitsvorgänge. Nähere Besti:runungen hierü·oer 

en-:::al ten ~nt0r anderem die §§ 7", 15, 16 und 37 der Allgemainen 

DienstI!e.hIl.lers(;hutz'V~;rordnujJ,g, BGB1.Nr. 265/1951 . in geltender 

Fassung, sOt,lie speziell~~ AJ:hei tnehmerschutzvorschritten •. 

Deu Forderunge?l des !=--tikels_10 ~ daß -der AI'bei tgebe:!:' eine 

'persönliche SChutza,usrüstung zur Verfügung zu stellen und 

instolld zu halten hat, falls sich die Gefahre~ durch die gemäß 
.artike.l 9 getroff.enen .!1aßn ahmen auf di.e gemäß Artikel ~8 test.­
gesetzten Grenzwerte nicht verringern lassen und daß der Arbeit­

geber keinen Arbeitr..ehiller zu einer .Arbeit ohne diese Schutz-
8UsTüßtung anhalten darf, \'iird durch das A.rbeitnehmerschutz­

gesetz entsprochen. - § 11 des .A~~bei tnehnterschutzgesetzes be­

stim.mt, daß Arbeitnehmern ' die für ihrer. persönlichen Schutz 

notwü:adige und hiefi.lr geeignete Schutzausrüstnng vom lt~be.i-t;­

geber kostenlos zur Verfü.gung zu stellen ist, wenn filr sie 
"oei ihrer b/3XufJ.ichen Tätigkeit trotz ent;spre(.;hender anderer 

SchutzluaßnahI:le:o. ein ausreichender Schutz dez L6bens oder 

der Gesundheit nicht erreicht wird. Eine derartige Schutzaus­

rüstung ist auch dann. kostenlo:d zur Yel'fügung zu stellen 1 ~/enn 

entsprechende andere 2chutzmaßnahm~n nicht durchfÜhrbar sind. 

Den bforderungen hinsichtlich der Instandhaltung der , Schutz­
aus~ciist;Dng t-Jird in de.n §§ 17 Aha.1 und 21 Abs.2 des Arbei t­
nehmeJ:."schutzgesetzes Rechnung getragen .. 

Gemäß Artikel 11 Absatz 1 des Überei~~ommens ist eine 
... - -

überwachung des Gesundheitszustandes ge .fährdeter Arbeitn·ahmer 

in geeigneten Zeita'bstä.uden vorzunehmen, die eine ärztliche 
U.Qtersuch~ng vor AufnaJnle der Arbeit sowie regelmäßige Un.ter­
such~ngen zu umfassen hat, wobei nach Absa~z 2 diesa Überwachung 
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dem Arbei tne'b...mer keine KostSIl "J'el~u:.-sachen darf b Fall s die 

".veitere B&schäftj.gung eines gefäh::-deten A.rbei -cnehmp. :::, s aus 

meäizillischi::~ Gründen. nicht ratsam sein sollte, sind na ch 

~~tz. 2 seei~ete MaB~ahmen zu ergreifen, um dem betroffenen 
Arbeitn,?hmer ein e andere Beschäftigung zuzuweisen oder sein 

Ein~cm.me!.l durch Leistungen ;,ll:r Sozialt~n Sicherheit oder auf 

sonstige Weise siche~zustellen; gemäß ~~sat~ 4 dürfen jedoch 

den Arbe itnehmern 3uf dem Gebiet der Sozialen Sicherhei t oder 

der Sozialversicherung zustehende innerstaatlicne Rechte 

uieht beeinträcht:igt 'tIerdon. - Dem Absa·t;z 1 des U'be r eilLl(ommeIls 

\'lj.rd da durch R~ch:.mng · getragen, daß ärztliche Unters uc hungen 

bai Ei:ol'il·rkuug durch bestimmte ,gesuz:dhei.tsschädliche S:toffe 

und durch schädigendm IJärm na.ch § 8 des A:rbei tne:b~erschutzge­

sett~t=s vorgeschrieben sind. Nähere Besti.mm~llgen hierüber 

hinsi\:htlic.h der Zeitabstände , in denen die Untersu chungen 

im. allge!I.'.einen durchzufiihren sind, sowie des Umfango s der 

Un:;srsuchungan. er.,thäl t äie bereits erwähnte VerOI'd~:lUllg BGE1. 

Nr .. 39/1974. Eine Untarsuchung hinsichtlich Ein'V.rirkun g durch 
Vibrationen ist jedoch nicht vorgesehen .. Solche Unters~~hungen 
könnten ~ber auf Grund der zitierten Verordnung im Ein zelfall 

dem Bctrieb:lUfgetragsD. ~lerdo-n. 

Dem Arbei·tnehmer erwachsen im Sinne des Absatzes 2 des 

L~ereillkommens keine Kosten, da die Kosten der ä r zt lichen 

U~tersu c hungen gemäß § 4 Abs. 5 der Verordi:mng BGBl .Nr. 39/19'74 
7 0 m Arbeitgebe r zu tragen sind. Der Arbeitgeber hat i n be­

stiillmt e.t1 Fällen AnSprt1Ch auf deren Ersatz durch den zuständigen 

l.J.1rägE:H.' der gesetzlicher:. Unfallversicherung. 

Be züglic h Absatz 3 des lJooI'eiD-.1{ommens ist darau f hinzu­

we :5..'~en 1 daß auf Grund § 8 Ans.1 des Arbei t!lehrne::sc.hutzgesetzes 

bzw. § 2 Abs.l der Verordr.ung BGB1.l'Tr.39/1974 A:::beitnehmer 

z.u Tätißkei ta.n, bei denen die dabei Beschäftigten Ei:::wirkungen 
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ausge setz·t sein können, die nach arbeit smediziniscb.en Erfahrun-

·gen dü:: Gesundheit z.u schädigen vermögen, nichi; herangezogen 

werden J wenn deren Gesund~eitsztlstand eine derartige Tätigkeit 
nicht zuläßt .. Diese . Vorschriften bei.n.hal ten jedoch keine Rege­
lungen, um den betroffenen Arbeitnehmer eine andere geeig­

nete Beschäftigung ZUZ1H'lsiseu oder sein Ein..\:ommen durch 

Leistungen auf sonstige Weise zu sichern. Im Rahmen der im 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBleNr~ 189/1955 in 
geltender Fassung, geregelten Rehabilitation können nur solche 
Fälle ber~cksichtigt werden, die nach diesem GeRetz als Ver­
sehrte gelten bZW'3 können Leistungen aus der gesetzlichen Un-

·.i'·aI1versicherung nur .bei .. Be-ru!skrankhai ten zufolge EiIfwirkungen 
von LuftveruD_;:einigungen, Lärm oder Vibrationen gewähr·t; werden, 

weIl!l die f-linperung der Er',ver'bstähigkei t zufolge der Erkrankung 

ein Ausmaß von mi~destens 20 % erreicht. Diese Voraussetzungen 

sind jedoch nicht in den Fillen gegeben, in welchen aus ~edi­
zinischen Gründen einevJei tere Beschäftigung nicht ratsam. ist. 
Gemäß § 211 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes kann 
Versichw:·ten, für die bei der Fortsetzung ihrer bisherigen Be­
schäfti~~ng die Gefahr besteht, daß eine Berufskrankheit ent­

steht oder sich verschlechtert längstens für z'wei Jahre eine 
th1ergangsrente bis zur Höhe der Vollrente gewäh!'t werden. Da­

du~ch soll den Versicherten der Übergang zu einem anderen Be­

ruf, in. dem sie einer Gefahr der genannten Art nic!lt ausge­
setzt sind, ermöglicht und eine hiedurch verursachte .Minderung . 

des Verdienstes oder eine sonstige wirtschaftliche Benachteili­

gung ausg~glichen wer~en. Im Hinblick auf die vorstehenden 
• Ausführungen kanr. die Bestimmung des Absatzes 3 nicht als voll 

f"'llt ' d er~u_ angesenen wer en5 

Absatz 4 des übereinkommens enthält eine informativ-norma­

ti\7e Aussage, die keiner unmi ttelba.ren Erfüllungserklärung 
bedarf. 
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Die in Art~el 12 des Überei.nkommens festgelegte .Anzeige­
pflicht für die VervJoIldung bestimmter .gefährdender Verfahren, 
Stoffe und Ausrüstungen, die von der zuständigen Stelle 
unter bestimmten Bedingungen genehmigt oder verboten wer-

den kann, is~ e~füllt. - Dar Arbeitgeber hat nach § 6 Abs.2 
des Arbeitne~erschutzgesetzes vor Anwendung von Arbeitsstoffen, 
von denen. er aus der Zusarmnensetzung und der Art der Anwendung 
annahmen kann, daß Gefahr 'für Leben und Gesundheit der Arbeit­
net~er besteht, diese Arbeitsstoffe dem Arbeitsinspektorat be­
kann~zugeben .. Ferner dürfen gemäß § 2'7 A-os.l de.sselben Ge­
setzes Betriebe, bei deren F~ung infolge der Art der Be-

-triebseinrichtungen, der Betriebsmittel, derye7-"wendeten Ar­
beitsstoffe oder der Arbeitsverfahren in'besonderem HaBe eine 
Gefährdung des Le'bens und der Ge:')undhei t der Arbeitnehmer auf­
tl:etell kann, nur C!uf G.rulld eine::- Bewilligung der zuständigen 
Behörde geführt werden, soferne es sich nicht um gewerbliche . 
Betriebe oder um solche Betriebe handelt, für die nach ande!.'en . 
bundesgesetzlicbell Vorschriften eine Bewilligung erforderlich 
ist. Nach § 3 der Verordnung über die Betriebsbewilligung 
nach dem ArbeitnehDlerschutzgesetz) BGBloNr.lJ.6/1976, hat der 
Arbeitgeber bei der zuständigen .Bel:örde um die Betriebsbewilli­
gung anzusuchen. Ähnliche Rggelungen bestehon nach anderen 
Recht.svo.rscl:!.rif.ten., die eine Bewilliguug oder Genehmigung . 
vorsehen. An den auf Grund von solchen Bu.lldesgesetzen durch­
zufÜhrenden Verfahren ist gemäß § 8 des Arbeitsinspektions­
gesetzes 197L~ in Sachen, die den Schutz':'der Arbeitnehmer berühren, 
die Arbeitsinspektion zu beteiligen; sie kann ~m Rahmen dieser 
Verfahren dem Betrieb die notwendigen Schutz~aßnahmen auftragen 
lassen. 

Den Forderungen des Artikels 13 des tlbereinkonmens, alle - -
beteiligten Personen entsprechend über die gegenständlichen 
Beruf sgef a'hren lJnd über die vorhandenen Mitte J. zu ihrer Ver­
hütu:1g unc\ Bekäm:pfung sowie zum Schutz der Arbeitnehmer vor 
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ihnen zu informieren, wird durch in § 6 Abs.4 und § 9 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes enthaltene diesbezügliche Regelun­
geu entsprochen .. 

Dem ~tik~l b4 ces t~ereinkommens, der geeignete Maßnahmen 
zur Förderung von Forschungen auf dem Gebiet der Verhütung und 
Bekäm~fung der drei Gefahrenarten verlangt, wird durch § 2 

. Abs.lJ.. d~s Arbeitsinspektion3gesetzes 1974 RechntUlg getragen. 
Nach dieser Bestimmung hat die Arbeitsinspektion auf ' die Weiter­
ent1,olicklt:ng des Arbei tnehI;lerschutzes besonders zu achten und 

nötigenfalls die hiefür notwendigen Veranlassungen zu treffen. 
Zu die-sem Zweck hat sie · ·auch -·die ·Durchführung .einschlägiger 
U:::-.te::s<.lchlJngen durch hieftir geeignete .Personen oder Einrichtun­
ge;]. zu veranlassen. oder zu .fördern.. In diesem Zusammenhang sei 
aucb darauf ver~/tiesen, daß seitens des Bundesministeriuma für 

F;oziale Verwaltung die Gri51ldung eines Insti tl1tes für arbeits­
wissenschaftliche Forschung beabsich~igt ist, zu dessen Auf­
gabf:u unter anderem auch Themen des Arbeitnehmerschutzes gehören 
't/ürden" 

Nach gtikel.1-2. des Übereinkommens ist der Arbei.tgeber ver-· 
Pflichtet, unter den von der zuständigen Stelle bestimmten Vor­
aussetzunseu und Umständen einec Sachverständigen oder 'einen 
geeigneten betriebsfremden Dierist heranztiziehen, der sich mit 
der Verhütung und Bekämpfung der Berufsge:fahrell zu beschäftigen 
h.st. - Auf Grund des .Arbe.i tnehmerschutzgesetzes ist in Betriebe~ 
ab einer bestimmt(~n Zahl von regelmäßig Beschäftigten der Arbei t­
geber in seinen Pflichtelt hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes 
durch bestimmte Einrichtungen zu unterstützen. Gemäß § 20 

Abs .. 1 des Arbei tne11.merschutzgesetzes muß in jedem Betrieb, 
in dem regeluäßig mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, 
eine äer Zahl der Beschäftigten und dem Grad der allgemeinen 
Gefährdung ungemessene Zahl von Eicherheitsvert~auenspers0nen 
~ätig sein. Bei Betrieben, in denen auf Grund ihrer Eigenart 
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e.i.:c.e besondere Gefährdung der A .. rbeitnehme::- besteht, wie be i 
Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe oder bei besond er s ge­
fährlichen Arbeitsyorgängen, hat das p...rbeitsinspekto:::-a t dem 
Arbeitgeber auch bei einer geringeren Za~l von Beschäftigt en die 
Bestellullf5 einer Sicherheitsvertrauensperson aufzutragen. In 

g=oßen Betrieben sind ferner nach den §§ 21 und 22 de s Arbeit­
nehmerschutzgesetzes sicherheitstechnische und betriebsärzt­
liche Dienste einzurichten. 

Feruer kann der Arbeitgeber zur FsstlegLlng erforderlicher 
oder ~ur Kontrolle der Wirksamkeit bereits getroffener .Maßnahmen 
Oberprütungen durch die Österreichische Staub-(Siliko~e) Be­
kämpfungsstelle oder durch die Lärmbekämpfungsstelle der Allge­
meinen Unfal1vercicherungsanstalt durchfH.bren. lassen. 

Auch die zuständige Behörde kann dem Betrieb auftragen 
entsprechende Gutacht.en von Sachverständigen vorzulegen . 

Ge::näß § !t Abs.l und 2 des Arbeitsinspektionsges etzes 1974· 
sind die Arbeitsinspe~toren zur Beurteilung der Notw6udigkeit 
und der Wirksamkeit yon Vorkeht'ungen zum Schutz de s Lebens und 
der GesundJ:.ei t der lu'bei tnehmer berechtigt, die hiezu erforder­

lichen Ma ßnahmen selbst zu treffen. Es sind dies vor allem die 

Durchführung von Me3sungen und Untersuchungen an den Arbeits­
p l ä tzen oder an sonstigen Stollen im Bereich des Be t r i ebes oder 

c er auswärtigen. A:rbei tSBte11en. Den Forderungen des Artikels 15 
d~~f~e somit entsprochen sein. 

Die Bestimmungen des Artikels 16 des übereinkommens über die 
ErgreiflJr..g von zur Durchführung des lJbereinkomn:~ens erforder­

l i chen Maßnahmen, einschließlich Zwangsmaßnahmen, durch die 
inJ:le r staatliche Gesetzgebung oder sonstige geeie;nete Methoden 

s owie über die :Seauftragung geeign~ter P-.ufs:'chtsdienst e mi t 
der übe r 'i'J Sc!:lll::J.g der DurchfÜhrung des Obereinkommen s we r den 
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A~beit~eh~er crlassensn 

"gsset7 197h errthaltenen d ~ r.. ........ ..,7;:~1 ; C no ..... RoC" o 1 "1:'0"'"''' erf:;"'llt-
.j,. -..:. .. ~"'" ~ u..\~4..._ ... .J._...... ... ..... b- ~ ..... ·"01;.,;·..J. • 1....4.."" .. 

Die ls:=ike 1 17 bi s ~~ des üte:r?einkCiITilr,e:c.s enthal te:a ledig·· 
lich die alJ.en uoerei!1komme!! der II:!.teruat iOD.alen A.:rbei t skonfe­

~~ilZ semei~s~an Schlußartikel. 

ZusaT.rue:i:lfassend kanr'. gesagt wo:r.den 1 daß zu.folge de:, Nicht"­

GrfHllung bZ',o/.c.icht gänzlichen Erfülltir..g einiger Bestinutlungen 

des vorlieger.den ttaarciI.!kommens 
Pt' •. , ,. d U'n... " .... ..'1 -:Lf1.La"G.lOn. "es." were.lnKoU".mens 

die 7craussetzu~gen tUr eine 

N.rJ~8 ZUJl geg~n·,"lärtigen Zeit-

punkt ui~ht gegeben erscheinen. 

Die E..l1piehlullg 
:.."'::.::::::..~======:"::'::::=,;.: 

Hinsichtlich des "!tlortlautes der Ern:pfehlung darf auf den 

a.r.:.ge schIa ssenen amt lichen deut schgn Dberset z 1.Jngstext ver'Jiiesen 

werden, um eine Wiederholung der umfangreichen Vorschläge zu 

""er.:Ilcide:c.., z"Jll1al füJ:" Empfehlungen der Internaticnalen. A.rbei t,s­
konferonz ein Ratifikatio!lsverfahren nicht "vorgesehen ist" 

In den folger.den A.l~sführungen wird daher lediglich unter An­

führung der einz~lnen Absätze del.' Ernpfehlung die geltende öster­

reichische Rechtslage dargestellt und aufgez~igt, inwieweit 

die Vorschl~ge bereits erfüllt erscheinen. 

Zu Absatz 1: Hinsichtl:"ch Unte:::-absatz 1 '.oJird auf die Be--,-"'--- . ---_.-.. ........ .-
1T.erkungen zu Artikel 1 des "tJberei::J.1conmens hinge'tJiesen. 

Im Rahme:] von Aroei tnehmerschutzvoI'schriften können für 

selbst~=dig Er~erbstätige keine Regelungen getroffen werden. 

Im Sinne des Unte~bsat~~ 2 steh~ es jedoch dem selbständig 

senen Vorschriften ~u ihrem pe~sBnliche~ Schutz anzuwe~den. 
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~u -=.I\.b~a.tz 2: Nach dem Arbei tnehmerschutzgasetz können in 

bestimmte.o Fällen dem ~~s_,!t.z 1 entsprechende Aufträge 
erteilt v/erden. 

Im l<"2:tt",vurf einer Allgemeinen Arbei tnehmerscht:t:zverordnung 

sind Regelungen der in Unterabsatz 2 ~geführten Art beabsichtigt. 

Zu Absatz.l..:.. Gemäß § 1'7 Absatz 1 des Arbei tnehmerschutz­
gesetzes ist de!' Arbeitgeber verpflichtet, Einrichtungen oder 

Gegenstände .für den E:chutz der Arbe i tnehmer, zu denen i"ohl 

auch Gerät"e zur überwachung von Luftverunreinigungen, Lärm und 

Vibrationen um Arbeitsplatz zählen, in sicherem Zustand zu 
erhal ten und in·· regelmäßisen Zeitabständen ihrer Eigenart ent­

sl')rechend durch geeignete, fachkundige Personen auf ihren 

ordllungs'gemäßen Zustand. zu prüfen. Auf die gesetzlich festge­
legte Eichpflicht bestimmter Geräte sei noch besonders hinge­
wiesen .. 

Zu Absatz 4: Nach § 91 des Arbeitsverfassungsgesetzes .. ist 

der ·Arbei tgeber verpflichtet, dem Betriebsrat Auskünfte über 

alle Angelegenheiten, welche die gesundheitlichen Interessen 

der Arbeitnehmer des Betriebes berühren, zu erteilen .. 

Im § 5 Abs.2 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974 und im 
§ J.7 Abso2 des Arbeitnehmerschutzgesetzes wird ferner bestimmt, 
daß deu Organen der Arbeitsinspektion alle Unterlagen .. und Auf­

zeichnungen. zur Einsicht vorzulegen si.ud, die mit dem Schutz der 
Axbeitnehmer des Betriebes in Zusammenhang stehen • 

. Zu_Al'E.?tz~...:.. Das Arbeitnehmerschutzgesetz sehreibt in § ·6 . 
Abs.2 vor, daß nach M6g1ichkeit solche Arbeitsstoffe zu ver­

~enden und solche Arbeitsverfahren anzuwenden sind, bei denen 
Ein'trirkungen, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit der 
Arbeitnehmer darstellen, nicht oder nur in einem gel'ingen . 
tIaBe auftreten. Wenn es der Schutz des Lebens und der Gesundheit 
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de!' Arbei tnehmar erfordert, kann die Ver~lJendung besti!Dl:lter 

Arcei tsstof.fe oder die Anwendung bestimmter Arbeitsverfahren 

untersagt werden, sofern der Arbeitserfolg auch mit anderen 

Ar1Jei tsstoffer.l. ode::- nach anderen A=bei tsyerfahren mi t einem­
sngemessenen Auf\vand erreich-: werden kann. 

Zu Absatz 6: Auf die Bemerkungen zu Absa t z 5 wird ver-
~liesen • 

.?,;y_~.~§.§.t~ 71.. A.ußer bei GLften und einigen bestimmten 
. gi f .t!lal.t i gen.. S,tafi'.en bestehe.n. derzeit ·hinsichtlich der:- Her­
stallung und Lieferung von .trbeitsstoffen keine ge s etzlichen 
Vorschriften. Bezüglich der Vert-rendung VOll .trbeitss t offenwird 

auf die Bemerkungen zu Absatz 5 verwiesen~ Der § 27 des Arbeit­
nehmersc~utzgesetzes gibt die Möglichkeit, bestimmte Echutz­
maßr_~!hme!l VOI'ZU schreiben. 

Zu, de~_Jtbsät.~!l- 8 bis 10: Zur Zeit besteten keine gesetz­
lichen Regelungen über eie Herstellung von Maschiner~ oder .An­

lagen.Die Regelungen in der Maschinen-Schutzvorrichtungsver­
ordnung~ EGBl.J:Tr .. 43/1961, über das Inverkehrbringen von l"Ia­

schi.n.en z':.Jm Schutz für Leben und Gesundheit der Benützer be­
ziehen sich aussc~ließlich auf die in dieser Verordnung 

taxativ aufgezählten Maschinen. Für eine Neure gelung sind die 
Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973, BGBl.Nro50/1974 , maßge­
bend" Nach § 71 Abs.l und 2 dieses Gesetzes können der Bundes­
:n!inister für Handel, Geirlerbe und Industrie und der BUD.desm.i..­

nister fUr so~iale Ver'>'l5.1tung für Maschine:c. und Geräte, di.e 

wegen ihrer Bauart oder Wirkungsweise Gefahren für Leben oder 
Gesulldhei t ihrer Benützer herbeiführen kÖ 'anen, zu r Vermeidun.g 
s01cher Gefahren durch Verord~ung festlegen, welchen p~forde­
:,ungen die in der Verordnung Ztl bezeichnenden Maschinen hin­
sichtlich der besonderen Schutzvorrichtu~gen zu entsprechen 
haben. 
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Ferner ist zu erwähnen, daß ei.l1e Verordnung über die 
Schallpegelmessung und die Fl.'equenzanalyse von I"'.aschinen und 
Geräten vom BUlldes~~sterium für Handel, Gewerbe und Industrie 
vorbereitet wird. 

z~ Ab~.:t.z 11l. In § 1.7 Abs.1 ~e s Arbei tnehmerschutzge- -
setzes ist die diesbezügliche Verpflichtung geregelt. 

25.. .A:p_s~t~ 12 :. In § . 26 des Arbeitnehmerschutzgesetzes 

ist eine diesbezügliche Regelung enthalten; dt:rch Verordnung 

kann vorgeschrieben werden, daß besti~~te Gegenstände der 
Schutzausrüstung nur dann vert'iendet \tIerden cl.freien, 'NeDJl sie 
hiefür zugelassen sind • 

. Z~~bsa~z 12~ Auf Grund von § 21 des Arbeitszeitgesetzes 
BGB1.Nr~461/1.g69, kann durch Verordnung eine Verkürzung der 
Arbeitszeit und eine Verlängerung der Ruhepausen oder Ruhe­
zei ten 'bei Arbeiten, die mit einer besonderen GefäJ:-.rdllng 'der 
Gesundhei t verbunden sind, 'angeordnet werden. Eine diesbezüg­
liche Verordnung ist; jedoch derzeit noch nicht erlassen. 

Zu . ..=~bsat!- 14: Den ~L'T.'bei tsillspektora.ten werden die zur 
Hahrnellmung der Belange des Arbeitnehmerschutzes notwendigen 
Vorschriften '.;nd Regelungen zur Verfügung gestallt, die nach 
Bedarf dom Stand der Erkenntnisse entsprechend je'f/eils ergänzt 
werden. 

~._Äbsat.L1..2..!. Dieser Bestimmung kann. vor allem im Rahmen 
yon Gellehmigur,gsyerfahren, zu welchen das Arbei tsinspektorat 

zur Wahrnehmung der Belange des Arbeitnohmerschutzes beige­
zogen wird, Rechnung getragen toJerden .. 

~u.Absatz 16: Mit der Verordnung, BGBl.Nr.39/19?4, über 
die gesundheitliche Eignung von Arbeitnenmern für bestimmte 
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T::i tiE~-cei teu, Hira die sen. Be ~tiJl11lungen der E;r,pf ehlung we i t-

g~h2nd 9~tsprochen. Nicht gerege!t si~d ~rztliche Untersuchun-
--c.n '\-,e _I_p • ..,~ l' ~ erlCl4O' -r;-..: l' "/; ., ... i.r .... ~gQ rl Q' U ""'ch Vi ~h--a.j.. ~ 0 noY" d'; 0. C" ",",n r-yi~!7 1 .; eh '::'~. eJ_ 1"' .... ,; ..... , .......... ~,~,.J...r..l,J.;..L "'..... ... ....--'- ' .. ..l..J ~j .. , .... -,.;;""';;("'~t:~_ .... 

:'lird auf die A'Jsi'lili~ungen. zu .utikel 2 des uoerei.ci{oUJEens ver-

I!'erner ist auf Grund von Arbei tnehmerschutzvorschriften 

keine überwachl1n~ des Gesundheitszustandes von Arbei tneh."r.err. 
,,,/ 

na"'" Ktle""d'; O"'ng e~ ""e'T" g""su""'dlle; .... sr"et~;.;hrQ·e,..., ... e,., ,1'\"a·.J..': g' .... o; t vor : f":. 'U'J.l ...-_ J.,..> .. "~r:;U.- 4.--..r.. .. ..- t:;: .... ~, ...!-v 0 _0.. .• ~"- ..LJ.. ...:... v..:.... J: .... ___ -

ge.seheu; sie kann in jj.esem :Rahmen 2uch nich~ geregalt werden. 

Schliaßlich besteht keine gesetzliche Verpflichtung, derzufolge 

die Ergebnisse der ärztlichen überwachung i~ cinzelne~ dem 

)....r'Oei tnehmer und a'.lf dessen WlHlsch a.lxn seine:']. behal:.delnde~1 

Ar:t.c mitzuteilen sind. Es ~lird lediglich beka:n.ntgegf.'ben, ob 

de'c Untersuchte für die betreff\3Ilde Tätigkeit geeign.6t ist 

oder ~aicht. 

.Zu_ ~~b,~-5~tz lL:, 
der Arbeitszeit ist 

Die Vornahme solcller Unte::-sucb.ungeD. 'Nährend 

im allgemeinen nicht in gesetzlichen Vor-

sch::ciften. festgelef;t; sie \-lerden jedoch j.n der Regel während 

der Arbei tszf~i t vorgGnoI1ll1le.n", Bezüglich der Tragung der Kosten. 
vlird auf dii;: Bernerh.'"1..1:ng zu .Artikel 11 des Übereinkommens ver-

Zu Absatz 18: Die entsprechenden Regelungen sin,d im §, 8 

A'bs" 3 ces Arbeitnehmerschutzgesetzes veraukert, um den zustän­

digen rrrägern der Uni allversicherung die f'löglichkei t im Sinne 

dieses Absa·~zes der Empfehlung einzuräumen. AUGh der A.rbeit~ 

geber ist gemäß de:::- §§ 5 und 7 Abs.l der Ye=crc1nu.r:g über die 

ge sUl:dhc i t liehe Eig:lung VOll .Arbe i 1,;neb~erD. !ür be sti.lIll11te Tä tigkei­

ten verpflicbtet, entsprechende Aufzeichnungen zu führen. 
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Zu Aesatz 19~ Auf die diesbezüglichen Ausführungen 
zu Artikel 11 Absatz 3 des ,troerein..l{ommens \",ird ver,·Jiesen. 

Zu Absatz 20: Auf die Ausführungen zu Artikel 11 Absatz 4 
des Übereinkommens wird verwiesen. 

Zu Ansatz 21:. Au! die diesbezüglichen Ausführungen zu 
Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 13 des trbereinkommens 'dird 
veri"iesen. 

Auf die diesbezüglichen Ausführungen zu den Zu Absatz 22: --------
Artikeln 8 · ·und 14- · des '-trberei'nkoIDmens ·,·Ii:rd ve-r~~ie sen. 

Zu Absatz 23: Diese.u Empfehlungen wird durch das Mi t·,.,irken 
der Verbände der Arbai tgeber und der Arbei tne'hmer in Gesell-

. . 
schaften \md Vereinen Rechnung getragen, welche die Verhütung 
und Bekämpfung von Berufsgefahren Z1.Jl'1 Ziele haben. Es ' si.nd 
dies beispielsweise de~ Österreichische Arbeitsring für Lärm­
bekämpfung, die österreichische Staub-(Silikose)Bekämpfungsstelle) 
die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin sowie die 
Arbei tsgemeinschaft E:rgonOJrie. Auch dUl'ch die Allgemeine Unfall-· 
versicherungsa.T'lstal t, durch die I.nte~essenvertretungen der 
Arbeitnehmer und durch die . Wirtschaftsförderungsinstitute der 

.~ . 

Kammer der gewerblichen Wirtschaft werden diesem Absatz ent­
sprechende Aufklärungs- un.d Ausbildungsprogram:me durchgefÜhrt • . 

Zu Absat~ 2L!-: Die entsprechenden Rechte der lu'bei tne1:uD.er·­

vertreter sind im § 89 Z.3 des Arbeitsverfassungsgesetzes 
geregelt. Darüber hinaus enthält dia Verordnung, BGB1.Nr.253/1973, 
über Einrichtungen in den Betrieben für die Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes auch diesbezügliche Bestimmungen betreffend 
die Tätigkeit der Sicherheitsvertrauenspersonen. Demnach hat 
der .Arbei tgeber ,den Eicl:erhei tsyertrauenspersonen die erforder-
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liehe Zeit für jene Tätigkeiten zu gewähren, die zur Erfüllung 
der ihnen obliegeuden Aufgaben banötigt \'li~d. Die Zuziehung 

anerkannter Sachverständiger durch Arbei tnehmer'v~rtreter ist 

nicht ge~egeltoa 

Z~Absatz. 25: E..".ltsprechende Maßnahmen sind dem Grundsatz 

nach in § 6 Abs.~ und § 9 des Arbeitnehmerschutzgesetzes ge­

regelt,. 

Zu Absatz 26: Diesen Bestimmungen wird durch das Arbeit­
nehmerschutzgesf.3tz und durch das A:rb~.itsins:pektionsge$etz 1974 

im Rahmen seines Geltungsbereiches entsprochen. 

~.Absatz 27: Auf die AusfÜhrungen zu Artikel 5 des 
ljb~reinkommens ·t.,:Lrd . ve~,1±~ae.n .. 

.. ~!!.~§tZ~6 Auf die Ausführungen zu .Artikel 12 des 
"übereinkomrneils sOvTie zu den Absätzen 8 bis 10 der mpfehlung 
~Iird ver~<,de sen.. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Vor­
schläge und Anregungen der- Empfehlung zum größten 'lIeil in. 

Österreich verwirklicht sind • . 

Die Bundesr8gieru.ng hat sorni t in der Sj.tzung des Minis-cer-. 

rate~ vom 2-,1, Ji.r'l" 1979 .neuerlich beschlossen, den Bericht über 
das Uoereinkommen (Nr. ·143) tu"1d di.e Empfehlun.g (N!'~156) zur 

Kenntnis zu nehmen, die beteiligten Bundesminister einzuladen, 

bei kUnf·tigen Maßnahmen auf dem gegenständlichen Rechtsgebiet 

die Bestimmu.ngen 9 'rarschläge und Anregungen der beid.en Instru­
mente sOYlTeit wie möglich zu berücksichtigen und den angeschlos­

senen Bericht dem Nationalrat zur Kenntnisnahme vorzu.legen. 

- 24 -
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Die BundesregienUlg s teIlt daher den 

A n t r~ , 

der Nationalrat wolle den Bericht über das troerei:lkoImnen 

(Nl"~ 148) über den Schutz der Arbei tneh.'D.er gegen Berufsge­

fe.hren infolge von Luftve:r"U:..rJ.reinigung, Lärm und Vibrationen 

an den Arbei tsplä tzen und di e l'..mpfehlung (Nr ~ 1 56) betref­

fend denselben Gegenstand zur Kenntnis neh.l'I~en. 
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tmEIUn:NKOrr-ll\Iml~vtjp.Ji:R DEN SCIllT.CZ DER ARBElTNE.HMF.R 
<2GEN" BERUFSGEFA.HRE'N INFOLGE VON !.UFI"'lER1..;'NREINIGlING, 

LÄrl."r '(JN1J YrnRA1"'IONE .. l\{ AI.'i DEN AREE1TSPLÄTZL'f 

Die Allger.aeme Kcmfer::l% d...""t' Iuu:r.n.arioualen Arbcits.orgacisatioa. 
die \<"Oi'n V e.rwaltungsrat de.'S Int:zn:Ulo'!la!.en Arbcitsarllte;1 !lach oem einbenlfen 

W'IlrCe o.nd am 1. Juni 1977 zn Ül...~ 6:ciUIldseclrzigste:l Tagung 1m3mmCU-
g::ttetal !lit., . 

vcrwci..'1! auf die BestilIilllWlg"e11. ~bl4ige.: internationaler Überdnkomm.eu 
'und Empfehl':mg~ i~besOIid~ de: Empr"1:hlung bettei:frnd Q"l:n Ge:rur.dhcits-­
schutz der Arbeitnehn:.er. 1953. der E::npfebltlOg ~tr:ffend die betri~b!'l-. 

. it.rzilichtmDienste, 1959, de:s ÜbereinkoUUllet\S und der Empfebla.ng über den 
Strab.[enscl.mtt. 1960, de1 Ob:J,"!!!inltommeus w:d der Empfehlung übei" den 
Ma.'ilchlnense.hu~ 1963, des übereinJ.:ommens 11bu Lr.isnmgen bei Arbdt,s... 
un..."1lUe:c und Bernfskrz.nkheiten,. 1964, de3 ~omme:IS und dt:i" Emp­
fehlung über de:I Gemndheiwehutz fdandd und Büros). 1964. des Obe:rem .. 
kOl!l.Ule:";'! und der Empfehlnr:g über Benzo4 1971 0 und dc3 t~ommm:! 
und d:.~ Empfe.blu.:lg übel: Jkrufskre:bs, 19'74; . 

hat beschlossen, vmcltit;;den~ Antr"'~o-e anmnehmen bc.>trclfend die Arb~..itstlmwelt: 
Lu.f\:Vtruureinigang. Lärm (md Vibration~ eine Fragt:. die den vi~..en Gegen~ 
stand i1:u-e:r Tagesordnung bildet, und 

dabei bc:r-mmt, daß diC!iC A!!.trtlge die Form dnt:!l wtetllaaonalen Überem. 
komm.e:xs erhalta sollen.. 

Die KClnf~relZ nimmt heute, am 20. Juni 1m. das felgende ObereW.kommen a:!. 
das als ~l1kornmen über die AriJeitsmnwelt (Luftvau.n.rcin~gung, Urm und 
Vibrationen) •. 1977 ~ be:r.eif;hnet wird.~ 

Artilull 

1. Die3e! Übereinkommen gilt ffu- al!e WÜ"tsc!uftszweige. 

2. Jede:I Mitgli~ das die3C:~ Oberein:<emme.:l l-atiäzicn. 1mnu ll2'.ch AnhOrung 
der maßgebenden beteiligten Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, soweit 
solche bestehen, bestimmte Wirtsch:u~":\veigc. bei denen besonde:-c: P:'oblcme von 
erheblicher Bedeut"..mg entstehen.. '1001 Gl!itllngsbereich des übe:"""..inkoIDmen3 au;s... 
schließen. 

3. ;ede:l Mit gi ied , das diese:s u"öereink~I!".me11 ratifiziert., hat in seinem ersten 
Bericht, den es g~mäß Arnkel :!2 der V'=!rf:l.ssun g der rnternationalen Arbeitsorgillli .. 
sat.ion (ib~f die Durchführung dl!s Überei!lkornmm~ vorzuleg:ll hat., di~ Zwei~ 
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J.r]:aJgeb~ cli>'! ge~b.:'Ilen.f<!lli =,,·].f Gl'und "on Ab~tz 2 di~ Artikels VOtl. d...-r 
Anweudung ausges~::hloss.,n word:u sind. u.nt:-r Ang;:>.be de: G:ünde ffir deren Aus­
schluß, :md in den fol genden EC!richten. den St?.lld seiner Ge:setzgebtUlg :md Praxis 
in ce:mg auf die .ausgC;iC'.h1oasc.nea Zw<!ige aozugebe:! und mü:mtd.i~~ in weichem 
Umfang dem Obereinkolll.'lIm in bezug auf diese Zwei~ entsprochen · .. rurde oder 
cn:spL"oclle!l W~~ sc!!. 

Al ti."el 2 • 

1. Jedes Mitglied k:mn nach Anbör.ung de:r maßgebenden Verbände der Arbeit .. 
g:ebe::- und ~ Arbritnehmcr, sowcit solc...~e cest.eht:n., die in ciiesem "0'"bereinkODmlCll 
vorg~~hen!!n Yerpilicil..""U:!!ge:1 ~oo.dr:rt Übel"Il=.b::n~1l Ln bezug :uü 
a] Luftvc.runre.iwgo.mg; 
b) Umt; 
c) VibrntioruM. 

2 Ein Mitglied.. das die in. cier..t Oberein.kommeu vorgescllCe:l Verpfücllttmgen 
filr eine oder mehrere der Gcfahr~~ ltidlt Cber.rimmt, hat cJ~ in se...:Uer Rarifi· 
btionsu!'~"UI1de miu:utci1e: 'md in scinc:u ~ B'!rich.~ den es gen'läß Artikel 12 
der Yerfas~g da Intern.ationalen A.rce:oorga...'1isatio"Q ü~ die Du.rcb.fi.iltr'.mg des 
Obercinkornrne:m vor:z:r.lle;en ~ die GrülJ.ae hie:fcr anzugeben; in d:.n. folgenden 
Bericbten h51t ~ dem Stand seiner Gesetzgebun~ und Praxis in bezug auf die aus­
~hlosse!.':.r..n. Gt:fahrcnarte.l a:tZilgeb~ und mitzt:teilen, in welchem. Urr..fang dcin: 
Übetcinkcrt".men in be.2'Ug ~uf j~c dies~ Gefabren.-men. Clt3'prc:c.b.en vn.1.t'de oder 

.' en.tspl'Ccllen waderi. JOU. 

'~ ; 3. Jedes Mitglied, das bei der. Ratifikation die in ili~ O'ben:i:nkomm= vor-
~henm Verpfiicirtl..lllgen nicltt ru.: aU~ Gefacrenal"ten 'übemomu:eu hat, hat <Ü:m 
Oeneml~ktOl;' d.e3 Intenlat10naiat Arbeit..samte.1 zn einem s-pätere..u Zeitpu.nkt, w~ 
es die Umstä.D.d:: scines Er"dt;!ltens erlauben.,. .ro.it:zl:nio.i!en. daß es die m dem Über ... 
einkommen vorgescllen~ Verpfiichttu:l.gcn in. bezng auf ei~ cdcr- mehrere der' 
ur:spri.inglicb. at' . .'igeschlOsselle:1 Gefal.u-e,uart.ri';:J:lUbel"lllmmt. 

Im Sinne dicse..~ Obc:einkomm~ 
a) be2i=ht sich der Ausdruck ..Lut1ve:unremignng" ani' jede L~utl:J.lng 

durdl g~dheits;:·,chäd1iche oder 3.I?dcrwcitig ;;cl'abrlic.h.e Stoff~ 1ln2bhängig von 
ihrem A~..!St:3.cd; 

h j bezieht sid.l der Ausdru:k ..u.rm." auf jc1it:n Schall. der 7.U einer Beintr'.L:-.htigr:ng 
des Hörvennögeus fülu."en odt::t", ge3.l1ndhC:wchädlich oder andt'tW~tig ga-ahrlich 
s.!in kann; . 

~) be.zieht sich der Ausd1""Jck .. Vibrationen" auf alle mechani~c.hen Schwingnnge11, 
die di.,~h feste Körper auf de:l men. .. ~chliche:l Körper übatra,gen weroen Ul;ld 
g-esundhcitsschil.cilich oder andl..."tWcitig gI".f".Jlrlich. sind. . 

l'm. Ir. Au.CiDU!INE BEST.ßW"tlNCiEN 

Artikel 4 

1. Durch die in~erstaatlic.'1e Gesetzgebung ist vO'l7.1lSCru-eiben, daß Maßnahmen 
:roT Verhütu."1g und Bek!impfung VOll. Berufiigefahren infolge von L'~/ertmI'eini· 
gung, Lärm Il .. d Vibrullon.:rt an den A.rbcitsplät.zt:n sowie zum Schutz der Arbeit,. 
n-:hnll::f gegen diese Gefahren Z".l e:'g,l-eifl!n sind. 
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2. Die Darc...i.füh!1:ll1g d~ v·o~1.'!bt..'nen Maßoahm!!li kann durch Erlaß tec.~­
nischer Norm~ S~.mmlungen ?l-ak.tischcr RichtlituC1. oder in l!.1\dere pgne"~ 
Fo,rru e-rfolger;... . 

Artikel ! 
1. Bei ~e: Durch.fUhrun(i du Ber.immunge'.1 di::s~ ~ hat die 

:rn.s-.:i:!dige Stdle in B~ratIlng IUit den maßgebenden ~..ciligr.t:r.1 Verbfulden dc.r Arbeit-
&e~ tllil.1 der A.l'beimcl-..n:e!' V:JCIlge!lt:n.. . 

2. Ve:t.-etc:r ~ AI-beit~a' und der Arbeit:n!".hmer !Ünd an der Ausarbeitung der 
Be1tinuntlngt.~ z;:r D'!!I'Chführung d~ auf Grund von Artikel <4 v~ebeuen 
l?faß!,Ut.hl'nen :m beteiligen. 

3. B~ d:;r Durchfillu·.mg der '1.'Ji G.nmd di~ übereinkommens vO~C> 
~Q Maßna.hm~ i~t eme ::lögLicilst enge Zmsamm'!;Dubcit zwischc::l ~ 
'tIli.d ~<\..~tti.ci:1mem am all~"l Ebe:am VQnu.se.hen. 

4. V eraet.~ des' Arbeitgocbern und der Arixitnehmcr ce., Betriebes müsset di" 
rvregilchkeit ha~, die At.~fsicht~b~ten bei de: überwachung der .-\nwen.dU1Jg da 
alJ! Grund di~ üaa--..in.!mI:lme.n~ v .. '~idxnen MaßM§:ml~ zu begl~ten., es sei 
cit:cn~ die.: Auf!.icht3beo.mt~ $lud' im Hinbli::k auf die i1UG'em,cmen Weimngen der 
~.lS',Jl~Jli~,Q Str-l!c det' Ansh:ht. \,.i.aß ~rch die W1!k:~runkeit,-d~ K ontr1:llc bceitt .. 
~&~ '"verden ~ö.anta. 

A.-tikel (j 

1. Dia Acbeitgt:bex sind. 1Ü1: die Enlmltlmg der vo~.hri!!tlem:n M~ 
'1~!woi'tUch .7.U ruar..b.m1., 

Z~ W\!IDl m~.h1."'l:"re ' .4.rbcita.eber g!ciclm:itig an der giek.hen Arbcltss't1ttc Arbeiten 
ausffil!~ sind sie v~c..~tet> Z!1I!l Zwecke du Dru.~hfilh..'illtg d.,.,"!" 'VorgeJChriebenen 
Maßuah.'nen m.!\3.il't'm~~.rbcit~ unbe.scb2.~ det' V~tworttmg da ejn/!Clnen 
A~cit!J''':bt:rs für cii;: Ge.sundhcit und di~ mcherheit seiner Arbcitl!ehmer. In geeigneten 
FäJlc.n hat die :z:wrdl.ncilfr: Sreile allgem~'1 Verfabmt filr diese Zus3.mmena.. ... beIt 
-""01'Zl4SI."'lt. "'e1 eer .... 

Artlu! 1 

1. Die Arbcitnt!hn1ef sind dazn rulZU.l:laltci"4 die Sichetheit.svor9:h.riften m beacht~ 
die zer V er!lütll;1 ~ und .B.:kam~f~g von BCl"!.Usg'f!fwo!t1 infolge von Luftvemnreini­
gtmg. Lärm und Vibrationen ::.n den .... \.rbeitspl!f:::zC'. sowie Zl.UU Schutz gegen dies~ 
G,:fllhretl u-Iassen wct"dco sind. ' . 

2. Dt'..f1 Arb:itne!lln~ oder ibren Vmretem ist das Reeht einzurällmen. Vc;. 
~läg-:: ru unt<:rorcitf.."il. AiJSkünfte und eine AusbiIcit.:.ng zu erhalten und sich an 
g=igncre Ste!1(!J1 1."U we'iJd~ dr..mit der Seht/.tz zege::t Berufsgefah.~ infolge von 
Luft'V~niguf1~ 'L-W.Jl und Vibrntionen an cku Arh< .. ·itsplätzen gewährle.1stet ist. 

Artikel 8 

1. Die zuständige Steile hat Kriterier.. für die Bestimmung der Gefahren am­
Z".L<:tellm. denen Pe~om:n durch Luftve:-,.mrorugung. Lärm und Vibrationen an den 
Arbeitsplätzen ausg~et:t sind. und gegebenenfalls rut Hand dieser ECitericn E."'tposi .. 
tiollsgretrcwerte f~r.zusetzetl. 
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7_ Bei de.· Ausarbcitung d,~ Kriterien und der B~th1o·c:.ng der ~positic!l!. 
gl't.'IlZW~~t: har. eie ZtlStäL,dier..: Stelle Cie Gl1!ac.'!~n vr;n Sacltverstäl.'ldigen Z',l, beacht::-~ 
di~ von dzn maßget:emlen bl!~iigtetl V erbir.td ':,~ dc!t ,~'"beitgebet' und der Arbeit­
neinm:r l::enannt werden.. 

3. Die Kriterieulmrl E:tpositiol!.<:grerrzwC'f"'..e sind unter ;B<!rÜd:sichtig'..lllg der neue­
:;t~.:.1 nationale:'!. Lt.'1Q intcn:.aticr.alr;n Erkct\4trlle.sc: und Da~n. f~.s-tztr.setzen. zu ergiJlzeIl 
und in regelmäßigen Abständ.en Z'.l überprüf;:n" WOVel so weit .,.,rie möglich jooer 
E.'"'ilchung ~ B~'r'..!f::;~ahren. Redw.ung m t.."4!sen isl., die sich U'3 der gleicbzeitigen 
Einwirkung mebreret> scllädtk..h~ Faktore7l :!m Ari:eitsplatt er;ibt. 

Artike./.9 

Die Arheitsplätze sind VOll Gefa.~"'e1'1 i.ofolge ven Luftve.t'W'lre!nig'lIlg:. Urm ocl:t 
Vibrationen soweit ri.log1k'.h fl'Cizullalten 
(1) durch. tecl-..nis.;b.e Mnßaahmen, di\:. bci .ncuen. An.i3.gcu oder V~fahr:n bd d.~!' 

Piarnmg ode~ bei d~r E.in..'·bhton:; und bei vorbandencu-Aclag-..n oder Verfahren­
:i!a.chtl.'äglir,h angewenru:t we:-C~ od='t thlJ3 dies nicht möglich ist, 

b) durcl1 ergänzende orgawsatot1.sche MaBr:t:1.Illnen. 

Ar:i.~l IO 

I.a.'\S1!:'l1 sich Lo.tl~nreinigung. Urm und VIbT.uiom:n cl1l!""...h die gemäß Artikel 9 
6Ct:ctf.m~ Maßm.h.meu nicht Z.lll~ die ge:11aß Ar"Jk~.1 3 fest~m Grenzwerte ver .. 
ri1.:~m, :;0 hat d~.r Arbeitgeber eine' gedgnete pers~n.Hche Scl!.utz:a.u.srüst.ung zu.r · 
Verfügung zu. !telle;;n und inrumd zu hatte'!!. Der Arbeitg;:ber d..:1rfvon keinem. .Arbeü· 
l1eb.IIJ~i" veriang>.'!1l. otme die ~äß diest::lJ Artikel zur Verfügung zu st:Ilcnde 
p;-,;!'Söllliclle Schut::z:au.sriistung zu arbcitcll. 

ArfiJCI!{ 11 

1. De: Ge:ruüillleitszu3tl".nd der Arbdtne.b.mer. die Berufs~fa.bren infoJgc von. 
L~tve.r.mt'eitligung. I.änn oder V i'brationcn an den Al."beitspl1!tzen ausgesetzt sind 
o·d~r voraussichtli"',h 3J.ts~e:!:r.t sein w(.'rd.w .... ist. in ~~gneten Z~itabständ= unter 
<kn ';on der Zl'lst11.nCigcn SteHe besti.!l'm].ten Vornussetz\U:lgell und U~.A.nden zu 
üO~'Wache.f"_ Di~e O"6cr.Ya!;hung hat ein,= t\~Jicb.~ Unternlchung vor Aufnahme 
dl!f betreffenden Arbeit und regdmä.ßige Unt~'Uchun!;en. wie von der znst~digen 
SteHe b~rmnl:., ru umfassen. 

2. Die in- Absatz 1 dicse5 Artikels vorge.seherl>! Oberwach.Il1lS darf fül' die betraf .. 
lenr.:n Arbeitnr.:hmei" nicht mit Kosten verbunden sein. 

3. Ersclu'!int die weitere Beschaftigung dnes A.rbeittehmers mit e1nt."r Arbeit, die 
mit der Einwirkung vrJn LuftvC!tl\lreinigung, Ue:n und Vibrntionen verbunden ist. 
:11.1S ruediz!nischen G rl1nde~. llicht ratsam, Si) sind alle im Einkla.ng mit deu inner· 
staatlichen Verhält:nissen und Gepftogenhei:er. stehenden Mafnahmen zu treffen. 
um dem b'!:trotfcnen Arbeitnei1ffiet eine andere ge=ignete Beschäftigung zt!ZUweisen 
uder sein Einkommen durch .Le!stuug-~n der Sozialen Sicherheit oder auf sonstige 

. Weü:e sicberzusteilen. 

4. Bei der Durchführung d!e:se .. Übereinkommens dürfen die Rechte der Arbeit-
11ehmer auf Grund der ii1I1ersrnatlichen Gesetzgebur.g auf dem Gebiet der Sozialen 
Sicherheit oder der Soz.ialversicherung nicht be-::intrüchtif,t werden. 
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Artikel 12 

Die Verwendu:1g ~::Vrisser. von der zust'!ndigt.'n Stelle zu be:romme:1der Verl'a.hren. 
Stof.f~ Maschim::n und Au~rüstutlg:n. die e:ne berufsbedingte Ge{"'ahrciung der Arbeit­
l1.ehm~!" d.71rcll wzfA.venmrci.r.rigu.n.g, ~ ooa- VibrJ.tionen 311 cie:1 Arbe!tsp~ 
oit sich. brin;r~ ist der zusr.ändige:l Steile 3m.:m:cig'!!tl; die:.\e kann gegebe+.lenfall.s 

\ die Vel."WCldUI!.g uute:: vorgeschriebenen Bedingungen ~ehmigen oder sie verbieten. , 
( Artikel 13 

Alle bcteili~ Pmonen sind in an,re~~er und ~gneter Wei.'l:C 
12) iice/:' die Beruf.sgef.;>...I:u-cn aufzurJ2.re%4 die durch Lufi'ver'.mreini~'mlg. Urm und 

Vibr..tiolle1~ 3I1 den Arbcit3~llh"'zen a,XJ.fuy.ten können; . 
b) über die Mitte! zu bele..h.reI!.. die i:.Ur Veriultung und Bekämpfung dieser Gefahren 

sowie zcm. Scilutz der Arbt;:it:leilln:.r gegeu di:se Gcfah..--r..n ~11.r Verrolgttng stehen. 

< 

Untet· Berüclaiehtig!lng der iMe%"St3.atHcht~ Verhältnisse und Mittel smd Maß­
nahmen, zur Förckr:.mg der Forschung auf <k:nl Gebit.'r. der Vcrilü.tung und Bekamt>'­
rilug der Gefahren iufo{ge von L~1.>Werunre:iI!ig1.!üg .. Urm und Vfotationen an den 
Arheitspläw.n zu treffen. . 

ünte4 den von der xas~.rIdigev. Stelle bestimmten Voran:.ssetzungen und Umständen 
ist der ArbeitrJ,eber ve~tlich'cet, einen $Clchvt:"t'~t:!ndigen zu b~cn oder einen 
gmgneta1 betriebsfremden Dienst oder eine.l1 me.hret'l:U Betrieben gem~.mamen 
Dienst hera.n:zu~cii~ der sich I:lit Fragen der Vertrutung und Bekämpfung von 
Lwbertllll'cinigung, Unn lllld Vibrationen a.1l den ..A...ro-.:itrplät4cn zu befassen hat. 

Art.ikd'16 
JOOt'S ~,Utglied h2.t 

a) durch die Ge:.'l!!tzgebung oda- aude.re da! iu.n~caatliche'.l Gepfio;ametten und 
Verhä1tnis..c;en e:Jt3p'r'e1:hendc Methoden. die zru-·Dtt!clruhr.l.ug der Be&immungen 
dieses übereinkommens erforderlichen. Ma(5nahme:n, einschließlich gecigneter 
ZWallgmla.ßl1.:lh.meu. zu treff~; 

b) geeignete Aufsichtsdienste mit der Überwachung der Durcruühnmg der Bestim· 
mungeu dicses Übereinkommen!! zn. be::ulfL.-age.."'l oder' sich Zll vergewissern., daß 

. eine angemes: .. ene Aufsicht ausgc:ilbt wird. ' 

Tm. V. Scm.us.')aFSTIM.",fCJNGal 

\lI 

Artikel 17 

Die fOrml;chen Ratifihtionen dieses Übe.<:'eirucornmens 5ind dem Generaldirektor 
des Interu.,.tiona1~n Arbcitsarnt~ zur Eintr.lgung mitzutcilen. 

III-16 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 29 von 36

www.parlament.gv.at



_a.:a~~~ __ ._'_' __ , ___________ ~ ____ .",. ... _______ , _____ • ___ _ 

-6 ....... 

A.nikzi 18 

1. DiC3e3 Gb~C'mmen bind~t :lur di-:jenige Mitglieder Cer Internatlorullen 
Arbdtsorga.cisatiOIl. deren Ratifikation durch den ~direktcr dnget:':1~ ist. 

2. fu tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifi.tationen zweier Mit;li::der 
durcll den, Gcneraldirek"toi" eingetragen warnen sind. 

3. In der Fol~ tritt dlese3 Übe:'einkommen m.r jed:.3 Mitglied zw<Hf Monate uaa:h 
.dI:r flntJ:agung sein,ei" Ratillkatiou in Kraft. 

ArtiI.;e/ 19 

1. ]~es Mi~ed. da.! diw Obet~kolnl:!e:1 ~at hat, l.:a:m nach Ablauf 
von zehn J~'t4 ~tmet von dem Tilgt an dem es mm ~in K..~ ~~'"eWl 
i!t .. das ü'betCnktmllne:t in ~einer Ge:srunthcit odi!r in bez:ng anf eine ode: mciL."'C:tO 
da in Act:ikr.l 2 e:wähntel.1. Gd'.aht~ du.."Cfl Anzcig: an. den Generaldirektor 
des In~tionalen ArbeitslU!ltcs kUndigen. Die Kündigung wird 'Yon diesem ein­
gettage!t. Ihre ',v-U'bm,g tritt erst ein Jahr nach da Enttagung ein. 

2. J~ MitgliC'd, d~ di:se:s Übereinkommen ratiflliett h3:~ nnd innerhalb eines 
Jnbre3 luch Ablauf d.:s im vori~n Ab:satz; genannten Zeitrclumes vcu zehn J3hren 
von de::r. in di~em Artikel vorg=eirenen Kündigungsre;c,ht keinen Gebrat.::cb. macht. 
bleibt für einen weiteren Ü-itnl.lltU von zclm'Jalm;n gebunden.. In da Folge kann es 
dics~ 'fJ'be'l'einkQ:nm:n je'>veil3 ruich Abls.ul eines Zcitraumes vCJn %C!m Jahren MCh 
Maßl!llbe di~ Artikels kUndige!L 

Anlkd 2fJ 

1. D~ Gencrn1direktor des I!l~ona1en Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern 
dt'T rn~tior.a.!C!1 Arb~it'3organisaticn K..--nntrl.i! von der Eno:agung aller Ratjfjka­

. tion~ w:d Kilndigungcn .. die ihm von df.n Mitgliedern der Organisation mi~t 
~en.. 

2. Der OerJe......udirektor wird dir: Mitgliede:t der OrganisatioD'9 'V'f'em1 er ihnen von 
d=r Eintragung der zweitel R,atifikation. die ihm mit~teüt wird., Kenntnis gibt, auf 

, den Zeitpunkt aufme!.'Y..52m mac!le:n~ in dem dii:!es Übereinkommen in Kraft tritt. 

Artike! 21 

Der Gen~direktor d~ Internatjo!131en Arbcitsamt~ Gbermittdt dem 'General­
sek.'.:et.1fr der Yeremtcit Nationen r.vedcs Eintragung nach Artikel 102 der Charta 
der Vereinten Nationen voUst:1ndi~e Au.-;künfte üba- alle von ihm nach Maßgabe. der , 
vornusgo...henden Artikd c:nge~en RatifiKationen und Kilndigungen. I 

Artikel 21 

Der VetwaItn!lgs~ des Internationalen Arbeitsamtes hat ... sooft er ~ fü:r nötig 
mlchtet. ci,,%, Allgemein~ Konferenz einen Bericht über die Thll'ci:üuhrtmg dieses 
u'öerein~ommens zu erstatten und ni prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder 
teilwei::en Abanderun.g auf cüe Tage.sordnu::Ig der Konfo::ren:z: gesetzt werden !!oII. 

A.rtlkel23 

I, Nimmt die' Konf~ft!!lZ ein neoJes übereinkommen an, welch~ das .,orlie~de 
übereinkommen ganz oder teilweise abindl!rt, und sieht das neue Übereinkommen 
richts ander~ vor, SI,} gelten folgende Bestimmungen: 

. i 
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a) Die RatifiJattlou del lleugcfllßten übercinl::omm~ durch ein Mitglied schließt 
ohne Weltere"..!, die soforti~e Kündigung des vorHegenden ,(J'bereinkomme:cs in sich 
IOlme RUc.ksicht <l ... v Artikci 19, VOr2.!J.'=ges~t:tt. daß das De'.lgefaßl;e Ü'oemnkommm 
in Kr:llt getretcm ist. 

b) Vom Zeiq,unkt des Inkn'.l:ltretens d~ neu.g"'Jaßten Übel"efukommem: an kann das 
vcTJ~-ende G'"beIeinkommcn von den Mitgliedern nic~t n:e.hr rariti.ziert wcrdnt. 

7.. fud.e:'..s~~l bleibt d~ vorlie'Jende überei::tkomm= ru:teh F Orn1 und T.n1J.a!t jeden .. 
fallz in Kraft fUr die Mitglir:de:r, die di~~, atcr vicht w ru:"~aßte tj'berein ... 
komw.en i1U:ffiziert wen. 

Artikel 24 

Der fr.mzö!is.:he und der engI1sc..1e W"l""'Jam diese:s Obe.::cin.,<OIl:!!T.le:t'lS sind in 
gimcller Weise maßgeb1!1ld. 
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Die Allgcleme K.Jut~ de:: fute1'l1.atioMlen Arbcit3orgmisatic~ 
. di.e vom V enY3ltun~ret dl!3 Intt:mationaleu. Ar~aamte3 mtcli Genf einbcntten 

W'tll'fie tI!'id ~ 1. Juni 1977 :zu ilu'a:' dreiund5ecllz1gste!l. Tagung -msammen-
gt,~en .ist, • 

ve:wds't :mi di~ &mrm::nmge:A e.".n~gig:r. in~tiona1er Obere!nkommen tmd 
Empfehlun~ m.'lbe--..ondae cL.."'r Empfehlung betr-...nc:nd den Ge:mlu.iheitss 
sch:'.1tt d= Arbcim.ehme1", 19S3y der fr:npft-Jl!ung bct:'cirend die betriebllr7.4-
lieb.al l)ien.~ 1959, deii ~omm.r;l"_' und cl=:- Empfehiang über dea. 
Slmhlenschlltt~ 19.00. des Ohereinkcmr.n~. und der Empfehlung f.lbeor den 
MD~e:a:5ch'l17., 1963, da ObereWko.mmeas i1b: Leistungen.bei Arbeit!­
unf'aJ1en und &mlfsknwldleitell, 1964. des Obfr.reinkommens und de:r ~ 
fe.hlli!iZ übe:' den Ge.;u.ndhei~ch'lltt. (Handel l.md Bfi..-os), 1964, des Obe.i-­
cl:o.korruuC!l~ und der Empfehlt'.ug Uber B=.zo~ 1971, tmd de:s Über .. 
einkOClIIl::n:: {md de'i." Empfehic.ng über Berafsmb~ 19""4; 

hst be::cl;jo~ versc.hi~enc PJiträ~ atlz.JJlcllmen betreffend die Arbeimunwelt: 
Lu.ft:Il~gun~ J..!:m und vibrationen.. eme F~ die den vierten Gegen­
stand. ihrer Tagesordnti:1t) bildet, und 

dabei b-_~mt. daß di~ Antrag>: die FOIm eine:- ~ehlung mr E.rgfm:mng 
des überciI:kommem über die Ari;ctsum.welt (Luftveroa~gung. Urm und. 
·V1bra:riOllell), 1977~ erh31teu !ollen. 

Die I<onf~ nimm~ h~ am 20. Juni Im~ die folg:nde Empfehlung an. 
die als EmpfehllUtg ber:rclfcl.1a die Arbdtsumv;elt (L~/~ignng. Urm U'lld 
Viorationen), 1977 t bceichnct wll-d. 

r. Gm:n1NaSm'!lr.~Clt 
1. (1) Die Bestimmungen d~ 'überein1commens über die Arbeitsumwe!t (Luft. 

vern.nrewigung, L.ärn:. tmd Vlbrnrionen). 1917, und diest"J.· Empfehlung so11tc1 so weit · 
wie möglich auf alle Wirtschaftszwcige angewendet Wertle\l. 

(2) ~ saUtm Maß'l~J.Jll:t'.Cll gctrofien werd~:!, Ut:1 selbst!tndig E. .. ·werbst!i.tigen einen 
'Iergleicilba:rcn Sc.hua :m. den Arbeits'olEtzen zu bit:t;:n. wie cr in dem Übereinkommen 
illJer die Arbeits·umwelt (Luft-/enmre:nigung, Lärm und Vibrationen)., 19i7, und in 
dieser E:npfehl:mg yorgesehC:l ist. 

2. (1) Die Ztlst!1ndige SteHe sollte die ~-r~ die Häl.!!lgk.~!t und die a1!deren Einzel­
heiten der übe:vrochung 'Ion Luftvenrnrdnig,ullg., LJ. .... m und Vibrationen an den 
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ArooitspU!tz.:n. für d~ Durcm"ilhnw.g d:!,t' r\!'bdtgeber vet'::'it!twortlli:.a ist, 'Tor-
3cl1t:elbC'4. 

(1) Es ~oUtm ~ondi!'re KonttcUom lrinsichtlich der in Artikel 8 de.1 Üb~. 
1oomme:<"~ über di~ ArvcitstWlweit (Lu..'l:Ye!U:l!eiuigllllg, Lärm und YibrJ.'tion::il)i 1977, 
~..I.'1I!t~ E.:t';lo:ritiOL.SgI""-DZW:me an ci<!!! A.rbcitsplätzen durchgeführt werden, W<ellD. 
Mascltinc:n oder A.o.lagen erstma.L~ in Betrieb g::noumam edel: we5f.;lltlic.ll. verändert 
oder wc."llXt I1~~ Verl'ahren eing:fi.ihrt werden.. . 

3. J).t'r Arbcitge~ sollte ver;:rjc!ltet ~ ror die regcim1ll.\ige Kontrolle, InstlmC­
Iu!ltcmg und Flchung d:r :zur Ü"oe:wachun;s von Luftverum.'!!inigung,. Lärm IlIld 
V'ibr-cltiona an den A.rbcit.'Splltze.2l \Ie..""We:!':icten Ger"~ zn ' sergen. 

4.. Den. Arbeitnehlr.e:n und! oder ihren Ve.."'tret:.."'U tmd dtn Aufsklltsdie:nstal sollte 
EInblick in die AurZciclm!lLgen übt: die u'Jer,vacim:ng dc.- .A...rbeit.mmwe1t und ilba 
dir: ETlf't:ng. ltit.:mdhaltlmg und E.lci1ur.g de-: hiel'l'U!' vexwendeten C-d.tc und 
ED.rici:lttUlg~ ,gewährt werden. 

S. G"CSMdb.citss.:..!iädlichc- oder-and~ci~g ~.mrlic:he · Stoffe. die in der Luft an 
den Ar.beit'i'plltl...nn. ellth,.31tc sein k:')!lne.."'L, solltel.t 30 w",-it wie möglich datch wc:ll~ 
sc,b..ädlicile <:lder durc:h. ullSChl1dlich.e Stoffe ~ w~en. . 

6. Verfab.r~ dh mi~ Luftv~g-.m~""9 Lfum und VibntiC'lle".n an den Atbefts.. 
pl~!:a:l1 im S~ von A~ :; de1 Ober;:inko~ üb~1" die Arbeitsumwelt (Lu.~­
vernnreisligung, Um:. tmd VfcrrationOl), 19i7, verbUIlden sic~ soUte:! so weit wie 
m.Osilich durch Vd3.hren ersetzt we:d<:ll, bei cie:1~ Iii~ lll.l.t in Sl'=ingem Maße oder 
rumh:.tuDt nicht = Fall ist. . . .. 

7. Die 1:~digc Stille so11ti': die Stoffe ~~timmcn, dr.n!4 Herstellung, fu'"l~keh:r .. 
bmJ,gen odc:r Vexwetldlmg an de:t ArbeitipiStzen v~bote:. ist od=- ihm' ausd.Iil".k­
Hehen Get!ehmiguI2g ~f~ die Um' bei Eiuhaltung b-I:stiU1l:!ltJ:1' Ver.hlltung.s- odr=' 
ScllUtm1:1ßc.ahmcn ~ wird.. 

3. (I) In g"ecigm:ten F<:ll1eu soHt~ die m..'rtltndige Stelle Nor.men litr die Emissions­
~.l von ~.~hinen und AWageu in t:-~ auf Lufto/er.mreiDigtmg, Lärm und 
VibrationeII. ge:lehmigeu" . . 

(2) Diesen Normen ~ilte je tl2Ctt Sacb1aß!: durch 
a) di(d,.....onstntktio~; 

bj t.mgebaute Yr.lrrichtrmgen oder 
::) technische Ma.ßnahm~ wäh...""'ect! dc:r Auf!l'te111lD.g 
elrt3P.rnchen werd~l. 

. (3) Die Voerpfiichtwg UlI' Enhaltallg ~ Normen saUte dem. Hcn.~ der 
M~clrine'n oder An!.ageI!, oderd~mje:tige!l.. de.rsi~in. Vexk!hr bringt, auferiegt~"den. 

9. Dil! H~tl!.uung. da, Inve<:kehrbringen oder die Vo:rwenducg von Maschinen 
und Anlagen, die unter Berücksichtigung der neue:rten' tcchIlücl:.en Erkenntnisse den 
in AbS2~tt 8 diese!' F..m1'fehlu.'1g ge;aannten Anforderungen nich~ e::1tspre::hcn können. 
soU~C! erforde.dichenfaJls von einer Gener..m.igtlllg durcn die 2.usw.udtg\: Stelle abhängig 
getntlcht wercen. worin die Anwer,d.ucg an<!e:er ~igne!er technischer ode'!' orgilni. 
s:ltorischt:r Scnutzm".ßnahmen v".:r!a . .'lgt wird. 

10. Die Bestimml!ngen der Absitzt: 8 und 9 die!er E:npfehlung soilten den Arbeit­
gehe': auf ke;nen. Fall 'Ion seinen Verpffichrungt!D auf Grund '/On Al'tikei 6 des Über· 
einkomm:ns üb.'!::" die Arl::eitsl.l!!lweit (LLlftvetUlli"::inigung. Lfum und Viorationen). 
1.977. befreien. 
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11_ D~ A'C'beit~ber sonte ~w~.hrfcUr.en. daß Masc.hin~ und A!l[a~ Ül bezUg 
:m:t die r..t:l.issiou von. ~d:wi~on::n. Stal!b, Ur:a! und Vibrationen ~äß.ig über­
prfi.L~ :md instand. ,$'!Wtiten werdC!l. 

12 Wc:tm ~ der Gemndheiwchutz dl!{ Arbeicnchmet' ::~:forder<"_ soilte die m~ 
$-t!!ndigg SW1..e ein Z~tJr.Lg::sv~ in.!' ~~ötilich= SclluaausrJstung festlege..."l. 

13. Auf Gnmd von .Artik.d 9 Bu~tabe h) de3 'l'~kommen! üt~ die Arbeits­
u.."Mfe!t (L~erenreinigw:g, Lärm und Vibr:ttionen), 19ii, sollte die ~dige 
St~ in &ntton~ mit cien Ve;bändeu ci.:.": Arbeitg-:be..- und der Arbcitne.hmr:r gep -
~ die Yer.blalmg der Expc!iti01' .. '\7.eit durcll ~g:netl: SystCl: odu Pll1nc 
der ArbeitSO!'g.:.nilation,. tm.l'.:hlicßlich ~ Vedu"trr.mg tU:: AIbeitszcit olme Lohn­
milfall. vorschr~bm criet f'aroo1l. 

14. Bei der Ancrrfmmg von Maß~hmm .mr Verhütung und Bek!mp.tU!l; von 
Luttvenm~gung, Urm und Vib'nWonen an dc Arodtsplr-:tzen roll~ die ~i:!.n. 
dlge Stelle den t:~..cn Sg,mmiu.ugeu pt"-k'Jst.-l!er Ric.htliuien oder Anlctungm des 
~.atioruili.sr! Arbeit3a~ und den Sci:!lußfcl~~ der vom IntematiomUe11 
A!-b".t33.m't ~ail! dnb~e:1m Sa.ci4vc::'S"'..äIldlgenugungen:sowie.dcn Imcr­
matlO""....:D. nldt:rer in. P'ragfllrommender SI~ll..#Ofi P.:dmung t.tagen. 

15'. &i d....--r Anordnun~ VOI'1 Maßnahme :ur Yerhühulg und Bek!mlpf'ung 'lau 
Luftvernnreinigan;, L.1.\rm unQ Vibration~ an den Arbebplätzm saUte die 1U!"l.!n­
cUge Sten~ dar. Zu~g,n:tne:ilhru1g %Wischen dem Scllt:i% der Arbdtsun:welt 'und dem' 
t~mw~ im aU~n= Rc;:bnung tr.1~ 

UL O'saWAcm.:NO DZi G~Bl!l~.ANDi!:lI Dm ~ 

. 16~ (1) O!~ in Al"t.i!<:l 11 d~ ~!lk01nmeuz über die A1:~tmlmweIt (Luft.. 
Vtmm~tIDtigw:tJ) Un:n und Vibrationer.)i 1m. yo~hale überwachung.del Geslmd­
hrit.s.zustaude:s d.;:;y Arbtftnehlner sollte in den 'fon der ~...sti1lldigen Stelle be3timmtw 
?1!ilee felgendes umf<Wlm: 
.a) ciM llmliche UntemlQun~ 'tor Autuahme der betret1bnd= Arbeit; 
ö) n:gel~ßise 1miicM Unt."'tSuc!:unge.n in g-edgneu:n Z:itabst:nden; 
c) bio{o~ ~ samtige T~ ode: Ermittlungen. die jew~s notwendIg SÜ!cl, 

um den Expo!itiorusgrz..d des betroffen~ A..~tnehmm %1t be:rtimmc:n 'Jnd seinen 
G~tmdhcitsm!it:/.nd m überwachen; 

d) ~clt" Untern:chun~ oder bio!cgische oder somtigc-Test, oder EmUtthmge::l 
naclt Be:nd!Fbung der bettetTenden .A.rbeit, auf die die Arbcitnehmer, ~fem = 
vom 1irztlich::n Stmldpunkt angezeigt is~ xegeJmtUJig und über einen Itlngeren 
Zo;itra:.ttn Anspruc..."t haben ,ollteü. 
{2} Die ZU!lt'lndige SteHe soHte verlang;::a, daß die Ergebnisse d.i~ Unter-

5t!.t:b.unge-n od..."1' Tests dem Arueituch.m~ iln~ auf' d.es3cn WUllSch. l1.tlcll se1nWJ. 
~h.e.nd.clnden Am mitzt.!td1:n rind. 

11. Die in Amt: 16 die'.!.C:' E~n-pfchluq; c/orgesehene Gesundhcitsüberwachung 
:Jölltc norm!Jerweise während d.~ Arbeitm:rt erfolgen und fllr die A..~tnelu::o:r nicht 
mit Kosttm verbunden smn. 

13. (1) Dito: ZUSVJ111dige Steile sollte ein. Syltem filr die Aufzeichnung der gemäß 
A~tz 16 di~e!' EZ:Jpfehlung erlangten medizinischen Daten :losarbeiten und die 
Eillzeibeit~!l die3'!' Aufzeichnung festü:~nc Es seilte dalür ge:ot'gt werden, daß die:se 
Daten während eine!! angeme:1senen Zeitr.lU:GlS aufbt:wab.rt werden. damit sie für 
epidemiologische und sonstige Forschung'Zn zur Verf'ligung s~ehen. und zwar in einet' 
Form. die eine Identifizieru;'!g der Pet'Son nur durch die rusttindige Steile erlaubt. 
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(2) Die AiJi"zricnnungo:Il sollten in dem von dt!r zu..'"t!ndige-.l S~lle bestimmten 
Umfa.:lg Daten. ilb:: die Exposition der Arb~:tnehmer gegenüber !.uitver~:gung. 
Ikm und Vibro.tionen an den Arbeitsplät'Ze!l umfa:;sen. 

19. E..-scbeint die weiten: Bescb.iftigtll1g ein~ Arbdtnchrc.er3. mit einer Arbeit, 
die mit der Einwirk'.lnS von LuftvG-rurtreir.Jguug. Urm und Vibratioui!.':l ~bunden 
i"it. aus m~jnischen Gri;.nden nicht ra~ so soll tell alle im Ei::l.ldm:lg mit den. 
i~<:1.'St22.t.lichcn Ge.püo~nhcit=l und Ve:,hältji<:s...~ stehenden ~.1a.ß:1ahmen get:rO.ffen 
Wet'den, um. d\ml betrotfene:l Arbt!itnehmer eine and~ f,'eeignete Be:sclläftigung 
ZU%Uwe:.sen und ~D. frlliieres Einkommen du'rcll Lcistungen der SOzialCll Sicherheit 
oder auf sonstige Wcise sict1enu.stellen. 

:0. Bei r.ll.."l: Du!"Chf"uhrung die.5c:' Empleru.ung rollten die Rc:1l~ de!" Arbeitnf'luner 
~Ü Grund ci.;:r hme:-staatiicit~ G~gebWlg auf dem <..;:biet der Sozial~ Sicherheit 
od~ der SozWvers:ic~g nicht beein!l"l1chtigt werden. 

21. Cl) Die mst!\nwge Stl!'llc sollte MaßWlllm-=n tre1f~. um die Ausbildung und 
A~.mg aller- ~iligt.."m P~CD.en Ub~: die Verllütm:!g und Be.k~.m'P{Wlg der tat· 
s;1~I:.rum cd.!: mögHc:hen. Ba':ltsgefahren iafoIge von Lclt"~nig!ll1g. Urm 
'lmd VibratiOUCl an d~ Arbefc...<:pUit.zcn seme über det! Scl1ua ~ di~ Gefa.hrm 
%U ti'if'dero. 

(2) Oie V~~ der }...rbf..'itnehmet' dtl Betriebs sollten VOl.'! Arbeit:;t:ber im 
vot'au:s über- Vo~hab.m. Maß:mhm~ und. Entsch:idun~ die im Zusammeni:tang 
mit Lu..-t'Verumeinigt;l.l~ Ulm und Vibrationen an d:n Arb.aitsp~ scll!clliche ° 

Auswir!cat'.~ auf die ~dhcit d:J:' Ar-beimcllmer hab= köti~ t!11tmiclltet 
tmd angehOrt wcrd~ ° 

0) B~or A..rbeitnehmem eine A..-bcit zugewi~ 'Nird. bei cl!!:, sie den Gdahren 
VOll Lufi'verunreicieucg, Uan od~ Vibrationen a:usge:5etz't sein könnten, seUten sie 
vom Arbcit~ba- üb..--r d1: Gefah.ren., die Sicherheie.. und Qe,undheiWchutzr.:u1ß,. 
na..b.m.en 'lUd die Möglichkeit der bM1.tlSprUchnabme m:tlicher Dienste aufgeklärt· 
werd:ru. 

. 22. (1) Die ZUS°tbdige SteUe soilte in enge? Zusammenarbeit mit der! Verbänden. 
der Atbeitgeb(::, l.'l'!doder- Arbdtnehrner dir.: Fo!'S\':hung auf de::l °G(':bie1: da Verhütung 
Imcl Bekämpfung d:r Gefahren infcl~;: von Lilttrleru.n.re.imgWlg, Lärm Wld VIbra .. 
tionen an den Arbeitsp!ätz.:n fOrdern, unter3tiitt..-n und ame~. gegebenenfalI3 l!Ilter 
Mitwirk1111g internationaler und f'..ation.a1~ Organi.~tiolle:1. 

(2) Alle B~~eiligtell sollten über die Ziele und die Erö--ebcisso dics:r Forschungen 
t!!lterrichtet werden.. 

23. Die Verbilnde der Arbeitgeber u.ud der Arbeitnehmer sollten kcm~~ Maß .. 
113hmen trefi'en. um Au.r.tdärtm~. und AusbiIduogsprogrnra.t1!l: zur Ve.rhütung und 
Bc:ld!mpfung der tatsächlichen und mcglichen B~rufsgefahren info!g~ von Luft· 
verunreinigung, Urm und Vibratiouen a.n den Arbeit.splätzen sowie zum Schutz 
gl!~n di~l! Gefahrc:n du.rch:ru.füb.ren. 

24. Den Arbeitnehme!"n:rtretel''D. in den Betrieben sollte di~ Gelegenheit und die 
erforderlic!1~ Zeit. obne Lohr.ausfaU. gewährt werden. 'olm bei der Verhütung und 
Bek.icpfttng der Berufsgefabren infolg: von Luftverunreiuigung, Urm und Vibra­
tioonen an den ArbeitS1'lätzen sowie beim Schutz gegen diese Gefahren eine aktive 
Rolle spie!e!'t zu können. Zu diese:11 Zweck sollten sie d:;.s Recht haben. die Hilfe 
anerkannter ~achve:!itindiger :hrer Wahl in Arlsl'ruch ;:u nehmen. 
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25. E~ sollt.~n die erforderlichen i'r.taßn.ahme:n getroffen w;;:roer> .. um Z".1 ~ähr .. 
[e~t~n. daß im F:\lle der V ~/enda'ilg eines mögfichel'weise ~"'!Slmcih~itsschäd1jchen 
cde\' aroer.vcitig ge..filllriicheu Stoffes an duf.".In Arbei:splatz angemelSenc Informa.­
tionen. veriügber sind Ü b::r 
a} die E:gebnis.,,, aller· einschlägigen Versuche im Zus3..'::lmc!lhang mit dem Stoff; und 
b) die crford:-rHc.hen Yoraussel.:i:Ungen. unter dene!1 ~ bd sa~hge:::ü1,kr Ve.."'WendU!lg 

keine Gefafu' fii:.' dio Gesu::.ldheit d~ A . .rbeim:hmc:- darncllt. 

Y. Dmtcr:rtlI-mm!G.SM.ASSNAmrof 

26. Jedt:! Mitglied soUte 
a) du.rch di~ Gesetzgebung od.."r and~ dl!n inuer.:taatlichen Gt-pt1oge:lheiten und 

V erhältlilisen emsprecb!!D.~ Methoden die mr Durchführnnr; der Bestimmungen 
. dies..::' Empfehlung erfcrocrlichen Maßnab.r!len. einsctiließIich gC&l!eter Zwang!i­
n:aßna.hm~ trnfr"en; 

b) geeignete Aufsichtsdle:u,1e mit de1" Oberwacilung der Du.rch.fü1r:tmg der D~· 
ffiungen cii~e:r- .E.mpfehIWlg-bf!auftrr.ge:: · odcl' sich v~issern. daß cine nngemes-
senf: Aufsicht ausgeübt wb!; . 

c) sich bemühe-a. dabei so rasch vormgehen. wj" ~ die inner:staatlichen Verhältnisse 
erutuben. 

27. Bei der Durchführang der Bertimmungen dieser Empfeh1tmg sollte die Z'IlStän­
di~ Stelle ie. Berat'.mg.mit den maßgebenden beteiligt~:l Verbänden der Arbeitgeber 
tt."ld du Arbeitnehmer rowie ~btme41fail!3 mit de1l V~bänd=n der Hersteller, der 
Lietemuten und der Importeure '1orgehena 

. 28. (1) Die Ee'!tim.mun~ dieset" Empfeh1tmg b~end dit: Konstruktion, die· 
FIenneLhmg lli1d. da:! lI!v.:rx~hrbring-:n von M2Schinen und Anlagen. die einer met· 
kan·nt~ Norm entsp~he."l, rollten ab sofort rur n~ hergestellte Mascltinen und 
Aclt!gen gelten. 

(2) Die zim-illdige Stcl.le sollte für die Änderung vorhandener Maschinen und 
Anlagen so bal(,i wie möglich angem~ne und deren Bauart berJcksichtigeüde fristen . 
festIezen. 

I . 

III-16 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 36

www.parlament.gv.at




